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Annotation des Dokuments  

Das vorgelegte Dokument beinhaltet die Studie f¿r die projektierte Tªtigkeit laut Ä 22 und der Beilage Nr.9 des Gesetzes Nr. 24/2006 
Ges.sammlg., ¿ber die Beurteilung der Einfl¿sse auf die Umwelt, im g¿ltigen Wortlaut. 

Gegenstand der projektierten Tªtigkeit ist die Neue Kernanlage in der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice, in welchem der Bau eines neuen 
Kernkraftwerks und alle damit zusammenhªngenden Bauobjekte und technologischen Einrichtungen enthalten sind. 

Die neue Kernanlage steht in ¦bereinstimmung mit den strategischen Schwerpunktsunterlagen der Slowakischen Republik auf dem 
Gebiet der Energetik. 

Die projektierte Tªtigkeit befindet sich in der westlichen Region der Slowakischen Republik, im Selbstverwaltungsbezirk Trnava. Die 
Flªche f¿r die Aufstellung der neuen Kernanlage befindet sich in direkter Nachbarschaft mit dem existierenden Areal der Kernanlage 
Jaslovsk® Bohunice (EBO), wobei sie auch einen Teil der abgestellten JE A1 und V1 benutzt. Aus technischer Sicht handelt es sich um 
ein Kraftwerk mit Druckwasserreaktor (PWR) der Generation III+. Die gesamte installierte Leistung wird bis maximal 2400 MW erwogen, 
gelºst als Anordnung mit einem Block oder mit zwei Blºcken. Die Betriebslebensdauer des Kraftwerks betrªgt 60 Jahre. Das Projekt wird 
so gelºst, dass die Erf¿llung aller relevanten legislativen Vorschriften und Sicherheitsstandards in ¦bereinstimmung mit den Vorschriften 
und Anforderungen des ĐJD SR, IAEA und WENRA abgesichert wird. Die Tªtigkeit wird in einer Realisierungsvariante der Aufstellung 
und/oder der technischen Lºsung in Betracht gezogen. 

Dieses Konzept gibt, in ¦bereinstimmung mit den Anforderungen des oben aufgef¿hrten Gesetzes, die Grundcharakteristik der 
projektierten Tªtigkeit, Grundangaben ¿ber den gegenwªrtigen Zustand der Umwelt in dem Gebiet, in welchem die Tªtigkeit 
durchgef¿hrt werden soll, sowie auch des Gebiets, welches durch die projektierte Tªtigkeit beeinflusst wird, Grundangaben ¿ber  
voraussichtliche Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit, sowie auch ¿ber das mºgliche MaÇ der Beeinflussung der Umweltbestandteile, 
Grundbewertungen der Lºsungsvarianten der projektierten Tªtigkeit und Vorschlªge von MaÇnahmen zum AusschlieÇen oder zur 
Senkung von ung¿nstigen Einfl¿ssen der projektierten Tªtigkeit in der Etappe der Realisierung, des Betreibens und der 
Betriebsabstellung an.  Das Konzept ber¿cksichtigt dabei den Charakter der projektierten Tªtigkeit (welche die Kernanlage ist) und die 
Spezifika der Lokalitªt (auf welcher sich eine Reihe weiterer Kernanlagen befinden). In dieser Hinsicht wurde im Konzept besondere 
Aufmerksamkeit der Problematik der Einfl¿sse auf die Bevºlkerung und die ºffentliche Gesundheit gewidmet (besonders auf dem Gebiet 
der Einfl¿sse der ionisierenden Strahlung), einschlieÇlich der zugehºrigen kumulativen Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit zusammen 
mit den existierenden bzw. vorbereiteten Tªtigkeiten in der Lokalitªt.  

Unter Ber¿cksichtigung auf die Auswahl der in Betracht gezogenen Technologie f¿r die neue Kernanlage, der bisherigen Einfl¿sse der 
existierenden Kernanlagen in der Lokalitªt und des im Allgemeinen vernachlªssigbaren Anteils der Kernenergetik bei der Bestrahlung 
der Bevºlkerung werden keine negativen Strahlungseinfl¿sse auf die Gesundheit der Bevºlkerung angenommen und dies auch nicht 
beim gegenwªrtigen Zusammenwirken der ¿brigen Kernanlagen in der Lokalitªt. In Sicht auf die Anordnung der projektierten Tªtigkeit 
auÇerhalb des bewohnten Gebiets werden auch keine bedeutenden negativen Einfl¿sse hinsichtlich der strahlungslosen Faktoren 
(besonders Luftverschmutzung und Lªrmeinfluss) erwartet. Aus Sicht der Einfl¿sse auf den Boden wird der Bodeneingriff am 
schwerwiegendsten sein, welcher mit der Begrenzung der Flªche f¿r die Aufstellung der neuen Kernanlage gegeben ist. Ausgehend von 
den durchgef¿hrten Bewertungen und den bisherigen Erfahrungen beim Betreiben der Kernblºcke im betroffenen Gebiet, werden keine 
bedeutenden negative Einfl¿sse auf die ¿brigen Bestandteile und Teile der Umwelt (Oberflªchen- und Grundwasser, Fauna, Flora, 
¥kosysteme und Landschaftsschutzgebiete, Gebirgsumgebung und nat¿rliche Ressourcen, Kulturdenkmªler und materielles Eigentum 
usw.) angenommen. In allen Etappen der Lebenszyklen der neuen Kernanlage wird weiterhin das regelmªÇige Monitoring der einzelnen 
Bestandteile der Umwelt verlaufen. Das potentiell am meisten betroffene Gebiet und die am meist betroffene Bevºlkerungsgruppe 
befindet sich in der nªheren Umgebung der Lokalitªt der projektierten Tªtigkeit. Die Entstehung bedeutender grenz¿berschreitender 
Einfl¿sse ist darum praktisch ausgeschlossen, bzw. unwahrscheinlich. 

Die detaillierte Bewertung der Einfl¿sse der neuen Kernanlage auf die einzelnen Bestandteile der Umwelt und die Gesundheit der 
Bevºlkerung wird auf Grundlage detaillierter Analysen in der weiteren Stufe der Beurteilung durchgef¿hrt, also im Bericht ¿ber die 
Bewertung der konzipierten Aktion, ausgearbeitet laut Ä 31 des oben aufgef¿hrten Gesetzes und laut Umfang der Bewertung, bestimmt 
durch das MĢP (Ministerium f¿r Umweltschutz) der SR. 

Jadrov§ energetick§ spoloĽnosš Slovenska, a.s. 

Tom§Ģikova 22, 821 02  Bratislava 

Slowakische Republik 

www.jess.sk 
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Einleitung  

Al lgemeine Angaben 

Die Studie f¿r die projektierte Tªtigkeit (weiter nur ĂStudieñ) 

NEUE KERNANLAGE IN DER LOKALIT T JASLOVSK£ BOHUNICE 

(weiter nur ĂTªtigkeitñ) wurde laut Ä 22 des Gesetzes Nr. 24/2006 Ges.sammlg., ¿ber Beurteilung der Einfl¿sse auf die 
Umwelt, im g¿ltigen Wortlaut1 (weiter nur ĂGesetzñ) ausgearbeitet. 

Zweck dieser Studie ist es, in ¦bereinstimmung mit dem Gesetz besonders aufzuzeigen: 

a) die Grundcharakteristik der projektierten Tªtigkeit, 

b) die Grundangaben ¿ber den gegenwªrtigen Umweltzustand des Gebiets, auf welchem die Tªtigkeit durchgef¿hrt werden 
soll, sowie auch des Gebiets, welches durch die projektierte Tªtigkeit beeinflusst wird, 

c) die Grundangaben ¿ber die angenommenen Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit, besonders Anspr¿che an 
Bodeneingriffe, Energien und Rohstoffe, sowie auch ¿ber das MaÇ der Verunreinigungen oder Beschªdigungen der 
Bestandteile der Umwelt,  

d) die Grundbewertungen der Vor- und Nachteile der Lºsungsvarianten der projektierten Tªtigkeit,  

e) Vorschlªge von MaÇnahmen zum AusschlieÇen oder zur Senkung ung¿nstiger Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit in 
der Etappe der Realisierung, des Betreibens und der Betriebseinstellung2. 

Die Studie ist die erste Unterlage, welche im Prozess der Beurteilung der Einfl¿sse der Tªtigkeiten auf die Umwelt 
ausgearbeitet wird. Sie bringt alle vom Gesetz geforderten Grundangaben ein und dient als Unterlage f¿r die Festlegung 
des Bewertungsumfangs der projektierten Tªtigkeit laut Ä 30 des Gesetzes.    
Zweck dieser Studie ist es nicht, detaillierte oder erschºpfende Informationen ¿ber die Umwelteinfl¿sse der projektierten 
Tªtigkeit zu geben. Zweck ist es, die projektierte Tªtigkeit, das betroffene Gebiet und den Zustand der Umwelt im 
betroffenen Gebiet vorzustellen und die potentiellen Einfl¿sse dieser Tªtigkeit auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit, einschlieÇlich kumulativer und synergischer Einfl¿sse, zu identifizieren. 
Die detaillierte Bewertung der Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit auf die Umwelt und die ºffentliche Gesundheit wird Inhalt 
weiterer Dokumente, welche im Verlauf der Beurteilung der Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit auf die Umwelt vorbereitet 
werden. Der konkrete Bericht ¿ber die Bewertung der projektierten Tªtigkeit, welcher laut Ä 31 des Gesetzes ausgearbeitet 
wird, wird also die komplexe Feststellung, Beschreibung und Bewertung der angenommenen Einfl¿sse beinhalten.  

                                                           
1  Gesetz 24/2006 Ges.sammlg. vom 14. Dezember 2005, ¿ber Beurteilung der Einfl¿sse auf die Umwelt und ¿ber  nderungen und Ergªnzungen 
einiger Gesetze im Wortlaut spªterer Vorschriften ( nderung: 275/2007 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 1. Juli 2007, 454/2007 Ges.sammlg. mit 
Wirkung ab 1. Dezember 2007, 287/2009 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 1.September 2009, 117/2010 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 1. Mai 2010, 
145/2010 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 1. Mai 2010, 258/2011 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 3. August 2011, 408/2011 Ges.sammlg. mit Wirkung 
ab 1. Dezember 2011, 345/2012 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 1. Januar 2013, 448/2012 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 1. Januar 2013, 39/2013 
Ges.sammlg. mit Wirkung ab 15. Mªrz 2013 und 180/2013 Ges.sammlg. mit Wirkung ab 1. Oktober 2013. 

2  Bei der Bearbeitung dieser Studie trat eine Uneinigkeit auf, welche durch den unterschiedlichen Inhalt des Begriffs ĂBeendigung des Betriebsñ 
gegeben ist: 

  Å  auf dem Gebiet der Umwelt kennzeichnet dieser Begriff allgemein den Zeitraum im Sinne dieses Wortes (als dritte Etappe des Lebenszyklus 
Bau ï Betrieb ï Ende des Betriebs), 

  Å  auf dem Gebiet der Kernenergetik wird dieser Begriff nicht benutzt, bzw. es wird der Begriff ĂAbschaltungñ benutzt. 
 In dieser Studie, welches vor allem vom Gesetz ¿ber die Beurteilung der Einfl¿sse auf die Umwelt ausgeht, wird deshalb konsistent auf allen 
Gebieten der Umwelt der Begriff ĂBeendigung des Betriebsñ benutzt, wobei auf Gebieten, wo es relevant ist, darunter der Begriff ĂAbschaltungñ im 
Sinne der legislativen Vorschriften f¿r das Kerngebiet verstanden wird.  
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Formale Struktur  der Studie 

Die Struktur der Studie entspricht, von der formalen Seite her, den Anforderungen des Gesetzes. Die Studie ist in 
¦bereinstimmung mit der Beilage Nr.9 zum Gesetz (Inhalt und Struktur der Studie) gegliedert, deren Anforderungen strikt 
respektiert wurden. Die ¦berschriften der Teilkapitel dieser Studie, welche der gesetzlichen Struktur entsprechen, sind 
gesondert durch Umrahmung gekennzeichnet (z.B.:  IV.1. Anforderungen  an Eingªnge ), wobei in einigen Fªllen die 

Bezeichnungen der Kapitel zweckmªÇigerweise abgek¿rzt sind. Der genaue gesetzmªÇige Wortlaut ist dann immer unter 
dem Kopf des Kapitels aufgef¿hrt (z.B.: 1. Anforderungen an die Eingªnge (z.B. Bodeneingriffe, Wasserverbrauch, ¿brige Rohstoff- und 

Energetikressourcen, Verkehrs- und andere Infrastruktur, Anspr¿che an Arbeitskrªfte, andere Anspr¿che).) 
Diese gesetzmªÇige Struktur ist weiter in Kapitel niedrigeren Niveaus aufgegliedert. Diese eingelagerte Gliederung wird 
schon nicht mehr vom Gesetz vorgegeben, sondern vom Bearbeiter der Studie mit dem Ziel gewªhlt, die Angaben auf 
¿bersichtliche Art und Weise zu prªsentieren. Die ¦berschriften der Teilkapitel dieser Studie, welche der eingelagerten 
Struktur entsprechen, sind nicht mehr gesondert eingerahmt (z.B.: IV.1.1. Bodeneingriff ). 

Sachl icher Inhal t der  Studie 

Der Inhalt der Studie widmet sich von der sachlichen Seite her, in ¦bereinstimmung mit den Gesetzesanforderungen, allen 
relevanten Bestandteilen der Umwelt, einschlieÇlich ºffentlicher Gesundheit. Er ber¿cksichtigt dabei den Charakter der 
projektierten Tªtigkeit (welcher die Kernanlage ist) und die Spezifika der Lokalitªt (in welcher sich noch eine Reihe weiterer 
Kernanlagen befinden). Aus dieser Sicht ist in der Studie besondere Beachtung der Problematik des Einflusses auf die 
Bevºlkerung und die ºffentliche Gesundheit (besonders auf dem Gebiet des Einflusses der ionisierenden Strahlung) 
gewidmet, einschlieÇlich der zugehºrigen kumulativen Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit zusammen mit weiteren 
existierenden bzw. vorbereiteten Tªtigkeiten in der Lokalitªt. 

Methodische Ausarbeitung der Studie 

Einer der grundlegenden methodischen Einstellungen auf dem Gebiet der Beurteilung der Einfl¿sse auf die Umwelt und auf 
dem Gebiet der Kernenergetik ist die Orientierung auf die Sicherheit der Beurteilungen. Die Bearbeitung der Studie (und 
anschlieÇend auch des Berichts ¿ber die Bewertung der projektierten Tªtigkeit) ist also konsequent der konservativen 
Einstellung untergeordnet. Diese besteht darin, dass alle Angaben, welche zur Beurteilung benutzt werden, aus der 
ºkologischen Sicht eher weniger g¿nstig angesehen werden. Nur in dem Fall wird abgesichert, dass die Vorgehensweisen 
der Bewertungen alle Einfl¿sse der projektierten Tªtigkeit in ihrem potentiellen Maximum betreffen. 
Einer der Applikationen dieser konservativen Einstellung ist auch die Wahl der Parameter der Blºcke mºglicher Lieferanten 
der Kraftwerke, welche zur Beurteilung der Einfl¿sse benutzt werden. Es wird so vorgegangen, dass von allen Parametern 
der Anlagen aller potentieller Lieferer die am wenig g¿nstigsten ausgewªhlt werden (z.B. grºÇte Wasserentnahme, grºÇte 
Reaktorauslªsse, grºÇtes AusmaÇ f¿r die Beurteilung der Einfl¿sse auf die Landschaft u.ª.) und diese werden noch in 
vielen Fªllen konservativ nach oben aufgerundet. Die so entstandene ĂH¿lle der Parameter des Kraftwerksñ (Plant 
Parameters Envelope) wird f¿r die Bewertung der Einfl¿sse benutzt. Die Parameter der Anlagen des anschlieÇend  
ausgewªhlten Lieferanten werden in allen Kennziffern besser (oder wenigstens gleich) sein, als die Parameter, welche bei 
der Bewertung der Einfl¿sse auf die Umwelt benutzt werden. Die Ergebnisse der Bewertung decken so mit einer Reserve 
alle Anlagen von potentiellen Lieferanten3 ab. Diese ĂH¿llenmethodeñ wird f¿r die Bewertung der Einfl¿sse der 
Kernkraftwerke auf der ganzen Welt benutzt (in der letzten Zeit z.B. Kanada, Finnland, USA und Tschechische Republik) 
und wird ebenso von den Regulierungsbehºrden anerkannt. 

                                                           
3  Damit keine Zweifel auftreten, in der Studie (und anschlieÇend auch im Bericht ¿ber die Bewertung der projektierten Tªtigkeit) ist auch die 
Beschreibung der technischen Lºsung der einzelnen potentiellen Lieferanten aufgef¿hrt. Allgemein gilt allerdings, dass Lieferanten von Kraftwerken 
jeder Hersteller sein kann, dessen Projekt die H¿llenparameter, welche f¿r die Bewertung der Einfl¿sse auf die Umwelt benutzt werden, erf¿llt 
(selbstverstªndlich bei Erf¿llung aller weiteren gesetzlicher Anforderungen). 
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I. GRUNDANGABEN ¦BER DEN ANTRAGSTELLER 
I. Grundangaben ¿ber den Antragsteller 

I.1. Name 

1. Benennung (Name). 

Jadrov§ energetick§ spoloļnosŠ Slovenska, a. s. (Atomenergiegesellschaft der Slowakei, AG) 

I.2. Identifikationsnummer  

2. Identifikationsnummer. 

45 337 241 

I.3. Sitz  

3. Sitz. 

Tom§ġikova 22 
821 02  Bratislava 
Slowakische Republik 

I.4. Berechtigter Vertreter des Kommissionªrs 

4. Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer und andere Kontaktangaben des berechtigten Vertreters des Kommissionªrs. 

Ing. Ġtefan Ġab²k 
Vorstandsvorsitzender, Generaldirektor 

Jadrov§ energetick§ spoloļnosŠ Slovenska, a. s. 
Tom§ġikova 22 
821 02  Bratislava 
Slowakische Republik 

Tel.: +421/2/482 62 273 
E-Mail: sabik.stefan@jess.sk 
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I.5. Sonstige Kontaktangaben  

5. Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer und andere Kontaktangaben der Kontaktperson, von welcher es mºglich ist, relevante 
Informationen ¿ber die projektierte Tªtigkeit und einen Ort zur Konsultierung zu bekommen. 

Ing. Tom§ġ Vavruġka 
Vorstandsmitglied, Sektionsdirektor Sicherheit und Qualitªt 

Jadrov§ energetick§ spoloļnosŠ Slovenska, a. s. 
Tom§ġikova 22 
821 02  Bratislava 
Slowakische Republik 

Tel.: +421/2/482 62 307 
Handy: +421 910 834 395 
E-Mail: vavruska.tomas@jess.sk 
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II. GRUNDANGABEN ¦BER DIE PROJEKTIERTE 
T TIGKEIT 
II. Grundangaben ¿ber die projektierte Tªtigkeit 

II.1. Name 

1. Name. 

Neue Kernanlage in der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice. 

II.2. Zweck  

2. Zweck. 

Erzeugung von Elektroenergie. 

II.3. Nutzer  

3. Nutzer. 

Jadrov§ energetick§ spoloļnosŠ Slovenska, a. s. (Atomenergiegesellschaft der Slowakei, AG) 

II.4. Charakter  

4. Charakter der projektierten Tªtigkeit (neue Tªtigkeit,  nderung der Tªtigkeit und ªhnliches). 

Neue Tªtigkeit. 

Laut Beilage Nr. 8 zum Gesetz ist die Tªtigkeit wie folgt eingegliedert: 

Sektion: 2. Energieindustrie 

Ressort: Wirtschaftsministerium der Slowakischen Republik 

Position: 4. Kernkraftwerke und andere Anlagen mit Kernreaktoren (mit Ausnahme vom Forschungsanlagen 
zur Erzeugung und Konversion von gespalteten und angereicherten Materialien, deren maximale 
Wªrmeleistung nicht 1kW Dauerwªrmeleistung ¿bersteigt), einschlieÇlich ihre Abschaltung und 
Liquidierung. Die Kernkraftwerke und Kernreaktoren verlieren den Status einer solchen 
Einrichtung, wenn von ihrem Gebiet der Kernbrennstoff und andere radioaktiv kontaminierte 
Elemente dauerhaft entfernt werden.  

Schwellenwerte: Teil A (Bewertung ist Pflicht) ï ohne Limit 
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II.5. Anordnung  

5. Anordnung der projektierten Tªtigkeit (Bezirk, Kreis, Katastergebiet, Parzellennummer). 

Die projektierte Tªtigkeit befindet sich in der Westregion der Slowakischen Republik. Im Gebiet befinden sich folgende 
Gebietseinheiten: 

Bezirk Kreis Ort Katastergebiet (k.¼.) 

Trnava Trnava Jaslovsk® Bohunice k.¼. Jaslovce 
k.¼. Bohunice 

  Radoġovce k.¼. Radoġovce 

 Hlohovec Ratkovce k.¼. Ratkovce 

  Ļerven²k k.¼. Ļerven²k 

  Madunice k.¼. Madunice 

 PieġŠany PeļeŔady k.¼. PeļeŔady 

  VeŎk® KostoŎany k.¼. VeŎk® KostoŎany 
k.¼. Z§kostoŎany 

  Dubovany k.¼. Doln® Dubovany 

  Drahovce k.¼. Drahovce 

  PieġŠany k.¼. PieġŠany 

Die aufgef¿hrte Aufzªhlung stellt Gebietseinheiten dar, auf welchen alle Bestandteile der projektierten Tªtigkeiten 
angeordnet werden (also die Flªche f¿r die Aufstellung und den Bau der NJZ und auch die Korridore der damit 
zusammenhªngender Infrastruktur). Der Umfang der Flªchen f¿r die Anordnung aller Bestandteile der projektierten Tªtigkeit 
wurde dabei konservativ bestimmt (mit ihrem maximal mºglichen Umfang) und ihr realer Umfang wird deshalb kleiner sein. 
Aus diesem Grund sind die Parzellennummern der betreffenden Grundst¿cke nicht aufgef¿hrt (was auch aus Sicht ihrer 
groÇen Anzahl nicht zweckmªÇig ist). 

II.6. ¦bersichtssituation der Anordnung 

6. ¦bersichtssituation der Anordnung der projektierten Tªtigkeit (MaÇstab 1 : 50 000). 

Die ¦bersichtssituation Situation der Anordnung der projektierten Tªtigkeit im MaÇstab 1 : 50 000 ist in der Anlage 1 dieser 
Studie beigelegt.  

II.7. Termin des Beginns und das Ende des Baus und des 
Betriebs  

7. Termin des Beginns und des Endes des Baus und des Betriebs der projektierten Tªtigkeit. 

Die angenommenen Termine sind wie folgt: 

Termin des Baubeginns:   2021 
Termin der Inbetriebnahme: 2027 
Termin der Einf¿hrung in den Dauerbetrieb: 2029 
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II.8. Kurzbeschreibung der technischen und 
technologischen Lºsung 

8. Kurzbeschreibung der technischen und technologischen Lºsung. 

II.8.1. Gegenstand der Tªtigkeit 

Die projektierte Tªtigkeit ist das neue Kernkraftwerk in der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice, einschlieÇlich aller damit 
zusammenhªngender Flªchen, Bauobjekte und technologischen Einrichtungen f¿r den Betrieb und den Bau des Kraftwerks. 

Bestandteil der Tªtigkeit sind folgende Elemente: 
Kraftwerksblºcke: Typ: Druckwasserreaktor (PWR) 
 Generation: III+ 
 Installierte elektrische Leistung: bis 2400 MWe 
 Betriebszeit: 60 Jahre 

Diesen Parametern entspricht 1 Block mit einer elektrischen Leistung bis 1x1700 MWe oder 2 Blºcke mit elektrischer 
Leistung bis 2x1200 MWe. Benutzt werden kommerziell zugªngliche Blºcke von Lieferern, deren Referenzliste im Kapitel 
II.8.4.1.3. ĂGrundangaben ¿ber Referenzprojekteñ aufgef¿hrt ist (Seite 28 dieser Studie). Der Lieferer wird anschlieÇend 
in den weiteren Etappen der Projektvorbereitung ausgewªhlt. Die Auswahl des Lieferers ist nicht Gegenstand der 
Beurteilung der Umwelteinfl¿sse. Die Parameter, welche f¿r die Beurteilung der Einfl¿sse benutzt werden, decken (bzw. 
werden abdecken) die Anlagen aller in Betracht kommenden Lieferer konservativ ab. 
Bestandteil der Blºcke sind alle notwendigen Bauobjekte und technologische Einrichtungen des Primªrkreislaufs, des 
Sekundªrkreislaufs, des K¿hlkreislaufs, der Hilfsobjekte und der Betriebsstªtten. 
Die Flªche f¿r die Anordnung und den Bau der Blºcke, einschlieÇlich der damit zusammenhªngenden Objekte und 
Betriebsstªtten, ist Bestandteil der Flªche f¿r die Anordnung und den Bau der NJZ, welche in der Anlage 1 dieser Studie 
gekennzeichnet ist.  

Elektrischer Anschluss: Herausleitung der elektrischen Leistung: oberirdische Leitung 400 kV 
 Reserveeinspeisung des Eigenverbrauchs: oberirdische/unterirdische Leitung 110 kV 

Die elektrische Leistung der Blºcke wird mittels oberirdischer Leitung 400 kV in die neue Umspannstation Jaslovsk® 
Bohunice herausgeleitet. Diese Station wird Bestandteil des ¦bertragungssystems der Slowakischen Republik, welches 
von der Gesellschaft SEPS, AG verwaltet wird. Es handelt sich deshalb nicht um einen Gegenstand der projektierten 
Tªtigkeit. 
Die Reserveeinspeisung f¿r den Eigenverbrauch wird mittels oberirdischer oder unterirdischer Leitung 110 kV von der 
gleichen Elektrostation aus gelºst. 
Bestandteile des elektrischen Anschlusses sind alle Elemente, welche f¿r den Anschluss der Kraftwerksblºcke an das 
Elektrizitªtssystem der Slowakischen Republik notwendig sind.  
Der Korridor f¿r die Anordnung des elektrischen Anschlusses ist in der Anlage 1 dieser Studie gekennzeichnet. 

Wasserwirtschaftlicher Anschluss: Wasserversorgung: unterirdische Rohrleitungen, existierende Infrastruktur 
 Ableitung des Abfall- und Niederschlagswassers:   unterirdische Rohrleitungen 

Die Versorgung mit Rohwasser wird mittels einer neuen unterirdischen Rohrleitung von der Wasserquelle aus realisiert 
(Staubecken des Wasserkraftwerks SŌŔava). 
Die Versorgung mit Trinkwasser wird durch Anschluss an die existierende Infrastruktur in der Lokalitªt realisiert. 
Die Abf¿hrung des Abwassers wird mittels eines neuen Abwassersammelkanals in den Rezipient realisiert (der Fluss 
V§h bzw. der an ihm gebaute Kanal DrahovskĨ kan§l). 
Die Ableitung des Niederschlagswassers wird mittels des neuen Sammelkanals f¿r Niederschlagswasser in den 
Rezipient realisiert (Fluss Dudv§h). 
Bestandteile des wasserwirtschaftlichen Anschlusses sind alle Elemente, welche f¿r die Versorgung des Kraftwerks mit 
Roh- und Trinkwasser und f¿r die Ableitung von technologischem Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser 
notwendig sind. 
Die Korridore f¿r die Anordnung des wasserwirtschaftlichen Anschlusses sind in der Anlage 1 dieser Studie 

gekennzeichnet. 
Weiterhin sind Bestandteile der projektierten Tªtigkeit Flªchen und Einrichtungen f¿r den Bau (Baustellenausstattung), 
welche alle Elemente, die f¿r den Lieferer des Baus im Verlauf der Bau- bzw. Konstruktionstªtigkeit notwendig sind, 
beinhalten.  
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Die Baustellenausstattung wird auf den Flªchen realisiert, welche unmittelbar an die Flªche des Baus der Kraftwerksobjekte 
anschlieÇen. Die Flªche f¿r die Anordnung der Baustellenausstattungen ist Bestandteil der Flªche f¿r die Anordnung und 
den Bau der NJZ, welche in der Anlage 1 dieser Studie gekennzeichnet ist. 

Der Vollstªndigkeit halber ist es notwendig, das Ende des Betreibens (Abschaltung4) der projektierten Tªtigkeit anzuf¿hren. 
Es ist mºglich zu erwarten, dass in dieser Etappe nicht gen¿gend Anspr¿che an Bodeneingriffe und den Bau von 
Bauobjekten bzw. technologischen Einrichtungen auÇerhalb der Flªche f¿r die Anordnung und den Bau der NJZ entstanden 
sind. 

II.8.2. ¦bersicht der erwogenen Varianten 

Die projektierte Tªtigkeit ist in einer Realisierungsvariante projektiert, welche aus dem Bau einer neuen Kernanlage in der 
Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice besteht. Die Wahl dieser Variante geht von der Ber¿cksichtigung folgender potentieller 
Mºglichkeiten der Variantenlºsung hervor: 

¶ Varianten der Anordnung der NJZ im Rahmen der Slowakischen Republik, 

¶ Varianten der Anordnung der NJZ im Rahmen der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice, 

¶ Kapazitªtsvarianten (der reinen elektrischen Leistung) der NJZ, 

¶ Varianten der technischen Lºsungen der NJZ, 

¶ Referenzvarianten (andere Art und Weisen der Erzeugung von elektrischer Energie und/oder Einsparung von 
Elektroenergie), 

¶ Varianten der sich an die NJZ anschlieÇenden Systeme (Anschluss an die umliegende Infrastruktur), 

¶ Nullvariante (Nichtdurchf¿hrung der NJZ). 

Aus der Analyse dieser potentiellen Mºglichkeiten gehen folgende Tatsachen hervor: 

Varianten der Anordnung der NJZ im Rahmen der Slowakischen Republik: Eine Anordnung der NJZ in der Lokalitªt 
Jaslovsk® Bohunice nimmt der RegierungsbeschluÇ Nr. 948/2008, Plan der Energiepolitik der SR, 
Konzeption der Gebietsentwicklung der SR und Vorschlag des ĐPD VĐC Selbstverwaltungsbezirks 
Trnava an. Keinerlei andere Varianten der Anordnung der NJZ werden gegenwªrtig in den 
Regierungs- und strategischen Dokumenten der SR angenommen. Die Lokalitªt Jaslovsk® 
Bohunice entspricht hinsichtlich der legislativen Anforderungen einer Anordnung der Kernanlage, 
wird f¿r die Erzeugung von elektrischer Energie in Kernkraftwerken und f¿r den Bau und den 
Betrieb weiterer Kernanlagen genutzt und es ist in ihr die notwendigen Flªchen und Anbindungen 
an die Infrastruktur zugªnglich. Die Wahl dieser Lokalitªt stellt so aus ºkologischer Sicht eine 
effektive Nutzung der zugªnglichen Quellen dar. Der Antragsteller, die AG Jadrov§ energetick§ 
spoloļnosŠ Slovenska, a.s., wurde laut Aktionªrsvertrag als Gesellschaft gerade f¿r die 
Vorbereitung einer NJZ in der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice gegr¿ndet. 

Varianten der Anordnung der NJZ im Rahmen der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice: Mit der Lokalisierung der Anordnung 
befasst sich das Begleitmaterial zum Regierungsbeschluss Nr. 948/2008, welches zwei Flªchen in 
Betracht zieht ï die Flªche, welche sich s¿dwestlich vom abgeschalteten Kraftwerk A1 befindet 
und die Flªche, welche sich nordºstlich vom existierenden Kraftwerk V1 befindet. Weiter f¿hrt es 
auf, dass die definitive Anordnung von den Schlussfolgerungen der Realisierbarkeitsstudie 
festgelegt wird (Feasibility Study), wobei nicht ausgeschlossen wird, dass die Schlussfolgerungen 
eine Alternative empfehlen, welche von den zwei aufgef¿hrten Alternativen abweicht. Die Studie 
der Realisierbarkeit, ausgearbeitet im Jahr 2012, grenzt f¿r den Bau eine Flªche ein, in welcher 
sich beide oben aufgef¿hrte Flªchen befinden. Diese Flªche wird f¿r den Bau der neuen Anlage als 
Ganzes benutzt, einschlieÇlich der damit zusammenhªngenden und hervorgerufenen Investitionen. 
Diese Flªche erwªgt auch der Vorschlag des ĐPD VĐC des Selbstverwaltungsbezirks Trnava. 

                                                           

4 Betriebsende (Abschaltung) ist nicht Gegenstand der projektierten Tªtigkeit. Laut Gesetz Nr. 24/2006 Ges.sammlg., ¿ber die Beurteilung der 
Umwelteinfl¿sse, im g¿ltigen Wortlaut, ist die Abschaltung eine selbststªndige Tªtigkeit, welche einer Beurteilung unterliegt. Sie wird deshalb in der 
betreffenden Zeit Gegenstand eines selbststªndigen Prozesses der UVP. Das Betriebsende (Abschaltung) wird deshalb nur informativ in einer 
allgemeinen Konzeptionsebene gelºst. 
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Kapazitªtsvarianten (der installierten elektrischen Leistung) der NJZ: Das Konzept der Energiepolitik der SR und der Plan 
des ĐPD VĐC des Selbstverwaltungsbezirks Trnava nimmt eine installierte elektrische Leistung in 
der Lokalitªt Jaslovske Bohunice bis 2400 MWe an. 

Varianten der technischen Lºsung des NJZ: Erwogen ist nur die Anlage mit Druckwasserreaktor (PWR) der Generation III+. 
Grund daf¿r ist, dass weltweit diese Anlagen gegenwªrtig die beste zugªngliche Technologie 
darstellen. Die Reaktoren des Typs PWR stellen weltweit und auch in Europa den deutlich am 
meist benutzten Anlagentyp dar, mit einer ganzen Reihe von Sicherheitsvorteilen. Unter den 
Bedingungen der Slowakischen Republik werden zu diesen Vorteilen auch langjªhrige 
Betriebserfahrungen dazugezªhlt. Eine solche Anlage kann von mehreren Herstellern geliefert 
werden, wobei ihre Auswahl nicht Gegenstand von UVP ist. Die Auswahl des Lieferers wird in den 
weiteren Etappen der Projektvorbereitung realisiert, in welchen es unmºglich ist, im Voraus einen 
der Bewerber auszuschlieÇen oder andererseits die Teilnahme irgendeines Herstellers zu fordern. 
Die ºkologischen Einfl¿sse aller kommerziell zugªnglichen Anlagen mit einem Reaktor PWR der 
Generation III+ sind qualitativ und quantitativ ªhnlich. Im Prozess der UVP ist (bzw. wird) der 
gemeinsame konservative Umschlag aller Eigenschaften erwogen, welche die Umwelt 
beeinflussen kºnnten. Das gleiche gilt auch f¿r die Sicherheitsanforderungen, welche durch 
legislative Vorschriften f¿r Kernanlagen auferlegt werden. 

Referenzvarianten (andere Art und Weisen der Herstellung von elektrischer Energie und/oder Einsparung von 
Elektroenergie): 
Die projektierte Lºsung lºst allgemein die akzeptierte Nachfrage nach einem solchen Anlagentyp 
(als Kernanlage), ausgedr¿ckt in den zugehºrigen strategischen Unterlagen der Slowakischen 
Republik, einschlieÇlich der Regierungsbeschl¿sse. Der Antragsteller, die Gesellschaft  Jadrov§ 
energetick§ spoloļnosŠ Slovenska, a.s., wurde laut Aktionªrsvertrag als Gesellschaft gerade f¿r die 
Vorbereitung einer NJZ in der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice gegr¿ndet. Die ¿brigen Anlagen 
(einschlieÇlich Einsparungen) werden in den strategischen Dokumenten in den zugehºrigen 
Zusammenhªngen und durch andere Investoren gelºst.  

Varianten der sich an die NJZ anschlieÇenden Systeme (Anschluss an die umliegende Infrastruktur): In der Lokalitªt 
Jaslovsk® Bohunice ist die gesamte notwendige Infrastruktur zum Betreiben der existierenden 
Anlagen vorhanden (besonders die Herausleitung der elektrischen Leistung in das 
¦bertragungssystem und der wasserwirtschaftliche Anschluss). Die Anordnung und die Trassen 
der Infrastruktur f¿r die neue Anlage sind deshalb eindeutig durch die existierenden Korridore der 
Infrastruktur determiniert, wobei die Benutzung der existierenden Korridore aus ºkologischer Sicht 
eine effektive Ausnutzung der zugªnglichen Quellen darstellt. 

Nullvariante (Nichtdurchf¿hrung der Tªtigkeit): Die Nullvariante ist eine Variante des Zustandes, welcher eintreten kºnnte, 
wenn die projektierte Tªtigkeit nicht durchgef¿hrt wird. Diese Variante steht nicht in 
¦bereinstimmung mit den strategischen Dokumenten (besonders der Regierungsbeschluss 
Nr. 948/2008, Plan der Energiepolitik der SR, Konzept der Gebietsentwicklung der SR und der Plan 
des ĐP VUC des Selbstverwaltungsbezirks Trnava). Trotzdem wird ¿ber die Bewertung dieser 
Variante im Prozess der UVP erwogen und dies in ¦bereinstimmung mit den Anforderungen des 
Gesetzes Nr. 24/2006 Ges.sammlg., ¿ber die Beurteilung der Umwelteinfl¿sse, im g¿ltigen 
Wortlaut. 

Aus den aufgef¿hrten Angaben, aber auch hinsichtlich auf den aktuellen Stand der betreffenden genehmigten und 
vorbereiteten strategischen Dokumente der Slowakischen Republik und auf die Zugªnglichkeit zu den besten Technologien, 
geht hervor, dass f¿r die projektierte Tªtigkeit keine andere reale Lºsungsvariante zur Disposition steht, als jene, welche 
vorgeschlagen wird, also auch keine andere Lokalitªt und auch keine andere Technologie. 
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II.8.3. Allgemeine Angaben  

In diesem Kapitel werden die allgemeing¿ltigen Angaben und Anforderungen beschrieben, welche sich auf die 
Kernenergetik und auf die Kernkraftwerke mit Reaktoren des Typs PWR beziehen.  

II.8.3.1. Grundangaben ¿ber Kernkraftwerke mit einem Reaktor des Typs PWR 

II.8.3.1.1. Physikalisches Prinzip eines Kernkraftwerks mit einem Reaktor des Typs PWR 

Das Prinzip der Herstellung von Elektroenergie im Kernkraftwerk entspricht dem Prinzip von irgendeinem anderen 
Wªrmekraftwerk. Es ist mºglich, das Prinzip vereinfacht mit folgender Kette zu beschreiben (kursiv sind die Komponenten 
des Kernkraftwerks gekennzeichnet): 

¶ Primªre Energiequelle - Brennstoff (z.B. Kohle, Erdºl, Gas, Kernbrennstoff, geothermale Energie usw.), 

¶ Nutzung des Brennstoffs zur Erzeugung von Wªrmeenergie (Kohlekessel, Brenner, Kernreaktor  u.ª.), 

¶ Nutzung der Wªrmeenergie zur Dampfherstellung (Kessel, Dampfgenerator  u.ª.), 

¶ Nutzung des Dampfs zur Erzeugung von kinetischer Energie (Turbine), 

¶ Nutzung der kinetischen Energie zur Erzeugung von elektrischer Energie (Turbogenerator). 

Grundlegendes Element der Kernkraftwerke ist der Kernreaktor, in welchem es zur Kernreaktion mit Entstehung von Wªrme 
kommt. In den Kernreaktoren, welche weltweit gegenwªrtig zur Disposition stehen, wird hauptsªchlich die 
Kernspaltungsreaktion genutzt (die Ausnutzung der Kernfusionsreaktion ist immer noch Gegenstand der Forschung). Das 
Prinzip der Kernspaltungsreaktion ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 

Abb. II.1: Schematische Darstellung der Spaltungsreaktion 

 

1 Langsames Neutron 5 Schnelle Neutronen 
2 Urankern 235U 6 Absorber 
3 Spaltung mit Wªrmeerzeugung  7 Moderator 
4 Spaltprodukte 8 Langsames Neutron 

Die Kernspaltungsreaktion besteht in der Spaltung des Atomkerns (typischer Urankern 235U) durch ein langsames Neutron. 
Durch die Spaltung teilt sich der urspr¿ngliche Kern gewºhnlich in zwei Fragmente (Abspaltungen). Dabei setzt sich in Form 
von Wªrme (welche weiter zur Dampferzeugung genutzt wird) ein Teil seiner Bindungsenergie und gleichzeitig werden auch 
weitere (schnelle) Neutronen freigesetzt. Die Neutronen, welche bei der Spaltung freigesetzt werden, kºnnen potentiell 
weitere Kerne spalten und deshalb nennt man die Reaktion eine Kettenreaktion. Der Prozess wird bei der energetischen 
Nutzung der Kernenergie so reguliert, dass immer ein Neutron, welches bei der Spaltung freigesetzt wurde, verlangsamt 
wird und so eine weitere Spaltreaktion hervorruft. In einem solchen Fall verlªuft die Spaltreaktion stªndig, weil die Anzahl 
der Spaltungen in der Zeiteinheit weder ansteigt noch abfªllt. Die ¿brigen Neutronen, welche bei der Spaltung freigesetzt 
werden, werden in den Materialien der aktiven Zone des Reaktors aufgefangen.  
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Durch Verªnderungen in der Geometrie und Zusammensetzung der Materialien der aktiven Reaktorzone, in welchen das 
Auffangen der Neutronen stattfindet, ist es mºglich, eine  nderung der Intensitªt der Spaltreaktion zu erreichen, was bei 
 nderungen der Reaktorleistung oder bei seiner Abstellung genutzt wird.  

Der Stoff, welcher bei der Spaltung benutzt wird, heiÇt Kernbrennstoff, der Stoff, welcher schnelle Neutronen von der 
Spaltung verlangsamt, heiÇt  Moderator, der Stoff, welcher die Neutronen auffªngt, heiÇt  Absorber und das 
Wªrme¿bertragungsmedium, welches die Wªrme vom Reaktor abf¿hrt, heiÇt  K¿hlmittel. 

Kernkraftwerke mit einem Reaktor des Typs PWR (Pressurized Water Reactor, Druckwasserreaktor) benutzen als 
Kernbrennstoff Uran, bei welchem die Anreicherung der Konzentration des Isotops Uran 235U auf ein Niveau bis zu ca. 5 % 
235U erhºht wurde. Der Brennstab ist das Grundelement, in welchem der Reaktor die Wªrme freisetzt. Er besteht aus 
Tabletten von Uranoxid (UO2), welche in einem Zirkoniumrohr eingelegt und verschlossen sind. Die Brennstªbe werden in 
Brennstoffkassetten angeordnet, welche in die aktive Reaktorzone eingesetzt werden. 

In der Technologie der Reaktoren des Typs PWR wird als K¿hlmittel gewºhnliches entmineralisiertes Wasser (H2O) 
eingesetzt, welches gleichzeitig sowohl als Moderator als auch als Absorbertrªger (Absorber ist eine Zumischung von 
Borsªure) dient. Beim Durchgang durch den Reaktor erwªrmt sich das Wasser, tritt in die Dampfgeneratoren ein, wo es 
¿ber eine Wªrmeaustauschflªche einen Teil seiner Wªrmeenergie abgibt und letztendlich wieder in den Reaktor 
zur¿ckkehrt. Dieser K¿hlkreislauf wird Primªrkreislauf genannt. In diesem Kreislauf, einschlieÇlich auch im Reaktor, wird 
das K¿hlwasser unter hohem Druck gehalten (so, damit es in der fl¿ssigen Phase auch bei Temperaturen ¿ber 300 ÁC 
verbleibt, dadurch der Name Druckwasserreaktor). Der Raum im Reaktor, wo es zur Spaltreaktion kommt, wird Aktive Zone 
genannt. Die Abf¿hrung der Wªrme aus dem Reaktor in die Dampfgeneratoren wird ¿ber einige Hochdruckk¿hlschleifen 
abgesichert, in welchen das K¿hlmittel mittels Umwªlzpumpen zirkuliert.  

In den Dampfgeneratoren (welche als Wªrmeaustauscher zwischen dem primªren und sekundªren Kreislauf funktionieren) 
wird die Wªrme aus dem primªren Kreislauf zum Erwªrmen des Wassers im sekundªren Kreislauf benutzt, welches sich 
dann bei niedrigerem Druck in Dampf verwandelt. Der unter Druck stehende Dampf wird weiter in die Turbine abgef¿hrt, 
welche dadurch in eine rotierende Bewegung gesetzt wird. Nach Abgabe der Energie kondensiert der Dampf zu Wasser.  

Das Kondensat wird wiederum in den Dampfgenerator gepumpt, wo es wieder in Dampf umgewandelt wird und der Zyklus 
wiederholt sich. Dieser Kreislauf wird sekundªrer Kreislauf genannt.  

F¿r die Nachk¿hlung und f¿r die Kondensierung des Dampfes des sekundªren Kreislaufes wird der tertiªre K¿hlkreislauf 
benutzt, in welchem das K¿hlwasser durch K¿hlt¿rme zirkuliert, in welchen die Wªrme mit niedriger Energie durch 
Abdampfen in die Atmosphªre abgegeben wird5 . Der Rest (besonders das Kondensat) des tertiªren Wassers wird mit 
aufbereitetem Rohwasser aus einer geeigneten Quelle ergªnzt (im Fall der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice aus dem Fluss 
V§h ï Staubecken des Wasserwerks SŌŔava). 

Die Energie der Rotationsbewegung der Turbine wird f¿r den Antrieb des elektrischen Generators (Turbogenerator) genutzt 
und die erzeugte elektrische Energie wird in das Elektrizitªtssystem abgeleitet. 

Hinsichtlich auf die Sicherheitsanforderungen f¿r Kernkraftwerke befinden sich die Reaktoreinrichtungen und der primªre 
Kreislauf (die sogenannte Kerninsel) in einer Schutzh¿lle (Containment), welche in erster Linie den Zweck haben, einen 
Austritt von radioaktiven Stoffen in die Umwelt in dem Fall zu verhindern, wenn es zu einer Beschªdigung des Brennstoffs 
und des primªren Kreislaufs kommen sollte. Die Anspr¿che an die Qualitªt des Containments bei der Technologie der 
Reaktoren der Generationen III und III+ sind sehr hoch und auÇer dem Schutz gegen innere Risiken (als Ergebnis von 
Stºrungen der eigenen Technologie) sichert das Containment auch den Schutz gegen extreme Risiken ab (z.B. extreme 
meteorologische Bedingungen oder Auswirkungen menschlicher Tªtigkeiten ï Druckwelle, Flugzeugabsturz u.ª.). 

Das Prinzipschema eines Kernkraftwerks mit einem Reaktor des Typs PWR, aus welchem die beschriebenen Angaben 
ersichtlich sind, befindet sich in der folgenden Abbildung. 

                                                           

5 Alternativ kann im tertiªren Kreislauf zur K¿hlung des Kondensators der Turbine auch direkt Wasser aus dem Fluss (oder Meerwasser) benutzt 

werden, ohne Benutzung der K¿hlt¿rme. Die niedrige Energiewªrme wird in diesem Fall direkt in dieses Wasser abgegeben. Dies ist allerdings in der 
Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice unreal, da der Fluss V§h (in Sicht auf seine hydrologischen Bedingungen ï Durchfluss) kein geeigneter 
Wªrmeempfªnger ist und es zu seiner ¿bermªÇigen Erwªrmung kommen kºnnte. Dagegen werden die Kernkraftwerke an der Donau (Paks, 
Kozloduy, Cernavoda), welche einen gen¿gend groÇen Durchfluss haben, direkt aus dem Fluss gek¿hlt 
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Abb. II.2: Prinzipielles Schema des Kernkraftwerks mit Druckwasserreaktor 

 
 PRIM R-KREISLAUF  SEKUND R-KREISLAUF  TERTI R-KREISLAUF 

1 Reaktor 5 Separator, Anwªrmer 14 K¿hlturm 
2 K¿hlschleife, Umwªlzpumpe 6 Hochdruckteil der Turbine 15 Pumpstation 
3 Dampfgenerator 7 Niederdruckteil der Turbine   
4 Kompensator des Inhalts 8 Kondensator   
16 Schutzh¿lle (Containment) 9 Kondensatpumpe   
  10 Wªrmeregeneration   
  11 Speisepumpe   
  12 Elektrischer Generator   
  

 
13 Transformator, Ableitung der el. 

Leistung 
  

 

II.8.3.1.2. Statistische Angaben ¿ber Kernkraftwerke in der Welt 

Gegenwªrtig sind auf der Welt mehr als 430 kernenergetische Blºcke in 31 Lªndern mit einer gesamten installierten(reinen) 
elektrischen Leistung von mehr als 370 GWe in Betrieb bzw. betriebsfªhig. Die Kernkraftwerke erzeugten im Jahr 2012 ca. 
2346 TWh elektrische Energie, was ungefªhr 11,3 % der weltweiten Elektrizitªtserzeugung darstellt. 

Einige weitere Blºcke sind im Baustadium. Nach dem Jahr 2004 wurde in der Welt der Bau von insgesamt 65 Kernblºcken 
begonnen, von welchen 56 den Reaktortyp PWR haben. Es ist ersichtlich, dass die ¿berwiegende Mehrheit (mehr als 85%) 
der neuen Anlagen den Reaktortyp PWR benutzen. Dies ist vor allem durch ihre sicherheitstechnischen und ºkonomischen 
Vorteile gegeben.  

II.8.3.1.3. Entwicklungsgenerationen der Technologie von Kernreaktoren 

Die Erzeugung von Elektroenergie aus der Energie von der Uranspaltung (und weiterer geeigneten Isotope) hat schon bald 
eine sechzigjªhrige Historie hinter sich, welche ab dem Start der ersten Demonstrationskernkraftwerke begann abzulaufen. 
Die Technologie der Kernreaktoren von kommerziellen Kernkraftwerken wird laut des Grades der technischen Entwicklung 
in die Kategorien der sogenannten Generationen eingeteilt. Die Charakteristik der einzelnen Generationen ist wie folgt: 

Generation I: In die I. Generation gehºren Reaktoren, welche in den Jahren 1950 ï 1960 projektiert wurden. In 
diese Generation reihte sich auch das Kraftwerk A1 in der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice ein. Der 
letzte bis jetzt betriebene Reaktor dieser Generation ist der 1. Block des Kernkraftwerks Wylfa in 
GroÇbritannien. 

Generation II: Die Projektierung und der Bau von Kernkraftwerken mit Reaktoren der II. Generation begann in 
den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.  



 

NEUE KERNANLAGE IN DER LOKALIT T JASLOVSK£ BOHUNICE 

STUDIE F¦R DIE PROJEKTIERTE T TIGKEIT 

Seite: 19/177 

Ausgabe/Revision: V01R00 

NJZJB_EIA_CP01_DOK_AMEC_JESS_0016_0FINAL  Ausgabe: 02/2014 
 

Jadrov§ energetick§ spoloļnosŠ Slovenska, a.s., Tom§ġikova 22, 821 02 Bratislava, Slowakische Republik 
eingeschrieben im Handelsregister des Kreisgerichts Bratislava I, Abt. Sa, Einlage Nr. 4930/B, IĻO: 45 337 241 

Die Kraftwerke mit den Reaktoren II. Generation haben gegenwªrtig den bedeutendsten Anteil an 
der Erzeugung von Elektroenergie in Kernkraftwerken. Mehr als die Hªlfte dieser Kernkraftwerke 
bilden Druckwasserreaktoren des Typs PWR. In diese Generation reihen sich auch die Reaktoren 
VVER ein, welche in der ehemaligen Tschechoslowakei (bzw. in den Nachfolgestaaten SR und 
ĻR) gebaut und betrieben wurden. Das Sicherheitsniveau der Kernkraftwerke mit Reaktoren der II. 
Generation ist im Vergleich mit den Reaktoren der I. Generation erheblich hºher, besonders was 
die Zuverlªssigkeit der Sicherheitssysteme betrifft, welche zur Beherrschung von nicht 
standardgemªÇen Situationen projektiert wurden. Relativ g¿nstig sind auch die technisch ï 
ºkonomischen Parameter der Kraftwerke mit diesen Reaktoren.  

Generation III: In die III. Generation gehºren Reaktoren, welche ab den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts projektiert wurden. In diesen Projekten, welche von bewªhrten Erfahrungen 
ausgehen, die beim Bau und beim Betreiben von Reaktoren der II. Generation gewonnen wurden, 
wird die am besten zugªngliche Technologie benutzt. Die Verbesserungen sind auf eine effektivere 
Ausnutzung des Kernbrennstoffs, auf die Erreichung einer hºheren Wªrmeausbeute und auf die 
Ausnutzung standardisierter Projekte gerichtet, welche auf eine Senkung der Anspr¿che an die 
Bauzeit sowie auch auf eine Senkung der Anspr¿che an  die Bedienung und Instandhaltung 
wªhrend der Betriebszeit gerichtet sind. Eine Erhºhung der Sicherheit in den Projekten der 
Reaktoren der III. Generation wird z.B. durch eine breitere Ausnutzung von passiven Elementen im 
Projekt der Sicherheitssysteme, durch robustes  doppeltes Containment mit erhºhter Bestªndigkeit 
gegen¿ber ªuÇeren Risiken und durch Benutzung von spezifischen Systemen, welche im Projekt 
zur Steuerung von schweren Havarien bestimmt sind, erreicht. 

Generation III+: An die Reaktoren der III. Generation schlieÇt sich unmittelbar die Generation III + an. Die Projekte 
der Reaktoren dieser Generation stellen aktuell die beste zugªngliche Technik dar und werden im 
zuk¿nftigen Zeitraum in Betrieb genommen. Sie bieten eine Verbesserung der ºkonomischen 
Kennziffern (einfacheres Standardprojekt, welches zur Verk¿rzung der Zeitdauer zur Lizenzierung 
und zur Senkung der Kosten f¿r den Bau und den Betrieb f¿hrt) sowie auch weitere bedeutende 
Beitrªge f¿r die Sicherheit (hºheres Niveau der inhªrenten Sicherheit, hºhere Ausnutzung der 
passiven Sicherheit, Bestªndigkeit des Containments gegen den Absturz von GroÇflugzeugen, 
verlªngerte Zeitdauer ohne notwendigen Eingriff der Operatoren bei Stºrungen und 
Projektunfªllen, hºhere seismische Bestªndigkeit, was eine Senkung von Havarierisiken als 
Ergebnis hat) und weiterhin auch eine niedrigere Produktion von radioaktiven Abfªllen. In diese 
Generation fªllt auch der Reaktor (bzw. das Kraftwerk), welcher Gegenstand der projektierten 
Tªtigkeit ist. 

Generation IV: Die Projekte der IV. Generation ist derzeit nur Gegenstand von Konzepten und Entwicklungen. Der 
Betriebsbeginn wird laut Entwicklungsstand zwischen den Jahren 2030 ï 2040 geschªtzt. 

Die stufenweise Entwicklung der Technologie von Kernreaktoren stellt die nachfolgende Abbildung dar. 

Abb. II.3: Entwicklungsgenerationen der Technologie von Kernreaktoren 

 

II.8.3.1.4. Sicherheits- und ºkonomische Charakteristiken der PWR Reaktoren der Generation III bzw. III+ 

Die Kraftwerke der Generation III bzw. III+ nutzen gegenwªrtig die am ersten zugªngliche Technologie, welche von den 
bewªhrten Typen der II. Generation ausgeht. Die Hauptunterschiede gegen¿ber der II. Generation sind: 

¶ Standardisiertes Design, senkt die Zeitdauer zur Lizenzierung der einzelnen Kraftwerke, die notwendigen 
Investitionskosten und die Bauzeit . 

¶ Einfacheres (aber gleichzeitig robustes) Design ermºglicht eine einfachere Bedienung und hºhere Betriebsreserven. 
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¶ Hºhere Disponibilitªt (90 % und mehr), hºherer Wirkungsgrad (sogar bis 37 %) und lªngere Lebensdauer (min. 60 
Jahre). 

¶ Niedrigeres Havarierisiko bei schwerwiegender Beschªdigung der aktiven Zone (erheblich unter 10-5/Jahr). 

¶ Hºhere Bestªndigkeit gegen¿ber ªuÇeren Einfl¿ssen. 

¶ Ausstattung der Kraftwerke mit spezifischen Systemen f¿r die Vorbeugung und Milderung von Auswirkungen schwerer 
Havarien. 

¶ Ermºglichung einer hºheren Ausnutzung des Brennstoffs (hºhere Ausbrennung, sogar bis 70 GWd/tU) und Senkung 
der Menge an produzierten radioaktiven Abfall. 

¶ Verlªngerung der Zeitdauer zwischen den Abstellungen wegen der Umsetzung und des Austauschs des Brennstoffs 
durch Benutzung von ausgebranntem  Absorbermaterial (sogar bis 24 Monate). 

¶ Verbesserte Betriebsºkonomie. 

Gleichzeitig nutzen sie die allgemeinen Vorteile der Kernreaktoren des Typs PWR aus: 

¶ Stabilitªt als Auswirkung der Existenz einer negativen R¿ckwirkung (Erhºhung der Temperatur wirkt gegen die 
Erhºhung der Leistung). 

¶ Ausstattung mit passivem System der Notausschaltung des Reaktors. Die Regulierungsstªbe werden in der oberen 
Lage mit Elektromagneten gehalten und im Fall der Notwendigkeit werden sie in die aktive Zone des Reaktors durch ihr 
Eigengewicht geschoben. Nach ihrem Einschieben kommt es zur sicheren Abstellung der Kernreaktion.  

¶ Abtrennung des primªren und sekundªren Kreislaufs. Der sekundªre Kreislauf ist (durch den Dampfgenerator) vom 
primªren Kreislauf abgeteilt, d.h., das Wasser im sekundªren Kreislauf beinhaltet praktisch keine radioaktiven Stoffe, 
was die Mºglichkeit eines Ausdringens von Radionukliden in die Umwelt einschrªnkt.  

II.8.3.2. Grundlegende legislative Anforderungen an Kernkraftwerke  

Grundlegende legislative Vorschriften, welche die Bedingungen der Nutzung von Kernenergie regeln, sind das Gesetz 
Nr. 541/2004 Ges.sammlg., ¿ber die friedliche Nutzung der Atomenergie (Atomgesetz), im Wortlaut spªterer Vorschriften, 
und das Gesetz Nr. 355/2007 Ges.sammlg., ¿ber den Schutz, die Unterst¿tzung und die Entwicklung der ºffentlichen 
Gesundheit, im Wortlaut spªterer Vorschriften. Laut dieser Gesetze und den mit ihnen zusammenhªngenden Vorschriften 
m¿ssen vor allem bei der Nutzung der Atomenergie folgende Anforderungen erf¿llt werden: 

¶ Anforderungen an die Kernsicherheit, 

¶ Anforderungen an den Strahlenschutz, 

¶ Anforderungen an den physischen Schutz und  

¶ Anforderungen an die Havariebereitschaft. 

Grundangaben ¿ber diese Anforderungen sind im nachfolgenden Text aufgef¿hrt. 

II.8.3.2.1. Anforderungen an die Kernsicherheit 

Im Sinne des Gesetzes Nr. 541/2004 Ges.sammlg., ¿ber die friedliche Nutzung der Atomenergie (Atomgesetz) versteht man 
unter Kernsicherheit Ăden technischen Zustand und die Eignung der Kernanlage oder der Transporteinrichtung sowie auch 
die Fªhigkeit ihrer Bedienung einen unzulªssigen Austritt von radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung in die 
Arbeitsumgebung oder in die Umwelt zu verhindern und die Fªhigkeit Ereignissen vorzubeugen und Auswirkungen von 
Ereignissen in Kernanlagen oder beim Transport radioaktiver Materialien zu mildernñ.  

Die Grundprinzipien f¿r eine sichere Nutzung der Atomenergie sind in Zusammenarbeit mit internationalen Fachleuten im 
Dokument der IAEA Fundamental Safety Principles (SF-1) zusammengefasst und sind auch in das komplexe System der 
international anerkannten Anforderungen und Anleitungen, gerichtet auf die sichere Nutzung der Atomenergie, 
eingearbeitet, welches IAEA in der Dokumentenserie IAEA Safety Standards (Sicherheitsstandards IAEA) herausgibt und 
pflegt. 
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Die Bedingungen f¿r die friedliche Nutzung der Atomenergie in der Slowakischen Republik bestimmen das oben aufgef¿hrte 
Atomgesetz, in welchem die Bedingungen und Pflichten definiert sind, unter welchen rechtliche und physische Subjekte die 
Atomenergie nutzen kºnnen und in welchem die Pflicht aufgef¿hrt ist, die Aufsicht ¿ber die Kernsicherheit durchzuf¿hren. 
Diese Aufsicht f¿hrt die Kerntechnische Aufsichtsbehºrde der Slowakischen Republik (ĐJD SR) durch. 

Spezifisch muss der zuk¿nftige Betreiber des Kernkraftwerks f¿r die Aufstellung, den Bau, das Anlaufen und den Betrieb 
des JE, aber auch f¿r seine Abschaltung, in ¦bereinstimmung mit den Bestimmungen des Atomgesetzes eine 
Genehmigung erwerben. Der Inhalt und der Umfang der Dokumentation f¿r die Genehmigungsregelung, welche im Prozess 
der Ausgabe der Genehmigung beurteilt wird, sind in der Beilage des zitierten Atomgesetzes und in den daran 
anschlieÇenden Verordnungen des UJD SR definiert. In jeder Etappe der Beurteilung vor Ausgabe der betreffenden 
Genehmigung laut Atomgesetz (ĂLizenzierungñ) muss der Betreiber die Dokumentation vorlegen, welche die 
Sicherheitsbewertung beinhaltet, die in Details ausgearbeitet wurde und welche dem Niveau des Standes der 
Projektvorbereitung des JE entspricht.  

Detaillierte Anforderungen, welche die Kernsicherheit betreffen und deren Erf¿llung bei der Lizenzierung dokumentiert und 
kontrolliert werden m¿ssen, werden in den verbindlichen Verordnungen, die von ĐJD SR herausgegeben werden, prªzisiert. 
Die Verordnungen von  ĐJD SR werden systematisch innoviert und bei jeder Innovation mit den Sicherheitsempfehlungen 
der Assoziation der Westeuropªischen Aufsichtsorgane ¿ber die Kernsicherheit (WENRA) und mit den Anforderungen an 
die Kernsicherheit, welche in der Serie der Sicherheitsstandards IAEA herausgibt, harmonisiert und letztendlich werden 
diese Verordnungen auch noch vor der Herausgabe laut Regeln der Europªischen Kommission zur Stellungsnahme den 
Mitgliedsstaaten der EU vorgelegt. 

AuÇer den Verordnungen gibt das ĐJD SR Sicherheitsanweisungen (eine Reihe von Dokumenten gekennzeichnet als BNS) 
heraus, welche Empfehlungen enthalten, wie man ordentlich den Anforderungen der Verordnungen gen¿gt. Bei der 
Ausarbeitung der Anleitungen der BNS werden die zugehºrigen Anleitungen benutzt, welche IAEA (Safety Guides) 
herausgibt, aber auch bewªhrte Erfahrungen aus den Vorgehensweisen renommierter Lªnder, welche langfristig die 
Atomenergetik nutzen (z.B. US NRC, Anleitungen der finnischen Atomaufsicht usw.). 

Der erste Schritt des Lizenzierungsprozesses ist die Genehmigung zur Aufstellung des Kernkraftwerks. Der zuk¿nftige 
Betreiber legt in dieser Phase die Dokumentation vor, deren untrennbarer Bestandteil die abschlieÇende Stellungnahme 
¿ber die Beurteilung der projektierten Tªtigkeit (laut Gesetz ¿ber die Beurteilung der Umwelteinfl¿sse) und der 
Einreichungssicherheitsbericht (welcher Informationen ¿ber die Bewertung der Eignung der Lokalitªt f¿r die Aufstellung 
eines JE enthªlt, weiterhin enthªlt er eine ¦bersicht der Anforderungen an die Kernsicherheit, welchen das Projekt des JE 
gen¿gen muss und enthªlt auch die technischen Hauptparameter des Kraftwerks).  

Ein weiterer Lizenzierungsschritt ist die Baugenehmigung des Kernkraftwerks. In dieser Phase wird davon ausgegangen, 
dass ausreichende technische Unterlagen ¿ber das Projekt des k¿nftigen Kernkraftwerks zur Disposition stehen. Die 
Unterlagen ¿ber die Absicherung der Kernsicherheit im Kraftwerksprojekt bilden die Grundlage f¿r die Ausarbeitung des 
Vorlªufigen Sicherheitsberichts, in welchem der zuk¿nftige Betreiber die Erf¿llung aller Anforderungen an die Kernsicherheit 
sowie auch die Erf¿llung aller Sicherheitsziele ausweist. Auf Grundlage einer positiven Beurteilung des Sicherheitsberichts 
und des weiteren Dokumentationskomplexes, welcher der Antragsteller in ¦bereinstimmung mit dem Atomgesetz vorlegt, 
gibt das ĐJD SR die Genehmigung zum Bau des JE heraus. 

Der anschlieÇende bedeutende Lizenzierungsschritt ist die Ausgabe der Genehmigung zum Start und zum Betreiben des 
Kernkraftwerks, welche die ĐJD SR auf Grundlage der Beurteilung des Sicherheitsberichts vor Inbetriebnahme, welcher die 
Bewertung der Sicherheit der schon aufgestellten Anlage, vorbereitet f¿r den zuk¿nftigen Betrieb, beinhaltet, herausgibt und 
dies auf Grundlage der Eingangsparameter aus dem Ausf¿hrungsprojekt. Dieser Sicherheitsbericht beinhaltet auch die 
Bewertung der Qualitªt bei der Projektrealisierung und die Bewertung evtl. Projektªnderungen entgegen dem Stand, 
welcher im Vorlªufigen Sicherheitsbericht beurteilt wurde.  

 hnliche Lizenzierungsschritte werden vor und wªhrend der Etappe der Betriebseinstellung, wo die Genehmigung f¿r die 
Tªtigkeit, verbunden mit der Abschaltung, ausgegeben wird. 
Im Rahmen des Angebots bietet der potentielle Lieferant sein Typenprojekt an, welches in der Regel schon im 
Ursprungsland des Projekts und auÇerdem auch in einigen weiteren Lªndern lizenziert wurde, sodass im Projekt nur 
 nderungen vorgenommen werden, welche von der Slowakischen Legislative verlangt werden, bzw. auch  nderungen, die 
f¿r die Eingliederung des Projekts in die Lokalitªt des Kraftwerks Bohunice unumgªnglich sind. 
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Die Hierarchie der Anforderungen, welche die NJZ erf¿llen muss, ist in der folgenden Abbildung aufgef¿hrt. Es gilt der 
Grundsatz, dass die Anforderungen an der Spitze der Pyramide verbindlich sind und die Wichtigkeit der Erf¿llung der 
Anforderungen fªllt vom Niveau II bis zum Niveau V ab.  

Abb. II.4: Hierarchie dere Vorschriften und Normen, welche auf dem Gebiet des Baus und des Betriebs von Kernkraftwerken in der SR 
g¿ltig sind 

 

I. Niveau (Slowakische Legislative6): Das erste und wichtigste Niveau beinhaltet Anforderungen, welche aus dem Gesetz 
(vor allem das Atomgesetz), aus den Verordnungen (besonders Verordnungen der 
Atomaufsichtsbehºrde der SR) und aus Regierungsanordnungen hervorgehen, welche sich auf 
Tªtigkeiten beziehen, die mit der Ausnutzung der Kernenergie zusammenhªngen, d.h., auch f¿r die 
Anordnung, den Bau, das Anlaufen und den Betrieb des Kernkraftwerks (und weiter auch f¿r die 
Einstellung des Betriebs und die Abschaltung). 

II. Niveau (grundlegende Sicherheitsprinzipien der IAEA, allgemeine und spezifische Sicherheitsanforderungen laut 
Sicherheitsstandards der IAEA, Anforderungen WENRA): In das zweite Niveau sind allgemein 
anerkannten internationale Dokumente eingegliedert, in welchen die Grundanforderungen an die 
Sicherheit definiert sind: 

¶ Das Dokument IAEA Fundamental Safety Principles (SF-1) definiert das grundlegende 
Sicherheitsziel der Ausnutzung der Kernenergie als Schutz der Bevºlkerung und der Umwelt 
vor den schªdlichen Wirkungen der ionisierenden Strahlung und entwickelt es weiter zu 
detaillierteren Zielen und Prinzipien der Absicherung der Kernsicherheit. 

¶ Die Dokumente IAEA General Safety Requirements schlieÇen direkt an das oben aufgef¿hrte 
Dokument an und definieren die oben aufgef¿hrten Ziele und Prinzipien detaillierter f¿r das 
Gebiet der Legislative und Aufsicht, Leitung der Sicherheit, Strahlenschutz, Bewertung der 
Sicherheit und Umgang mit radioaktiven Abfªllen. 

¶ Die Dokumente IAEA Specific Safety Requirements enthalten spezifische Anforderungen an die 
Lokalitªt f¿r das JE, Anforderungen an das Projekt und das Betreiben des JE, an den 
Kernbrennstoff und an den Transport von Kernmaterial. 

                                                           
6  Die Slowakische Republik ist Mitglied der Europªischen Union. Die slowakische Legislative harmonisiert deshalb mit den Richtlinien der 
Europªischen Union. 
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¶    Die Dokumente WENRA beinhalten Prioritªtsempfehlungen bei der Absicherung der 
Kernsicherheit sowohl bei betriebenen als auch bei vorbereiteten JE und arbeiten detaillierter 
die Anforderungen von IAEA f¿r die JE Projekte aus, welche in den Mitgliedsstaaten der 
WENRA realisiert werden (die Slowakische Republik ist Mitglied). 

III. Niveau (Legislative der Ursprungslªnder des Projekts und Sicherheitsanweisungen der IAEA): Das dritte Niveau der 
Anforderungen an die Kernsicherheit beinhaltet Sicherheitsanforderungen, g¿ltig im Ursprungsland 
des Projekts, und ggf. auch Sicherheitsanforderungen, die in irgendeinem Land der EU g¿ltig sind, 
in welchem das betreffende JE Projekt lizenziert wurde (oder in welchem gerade der 
Lizenzierungsprozess des betreffenden Projekts verlªuft). Diese Anforderungen an die 
Kernsicherheit des JE werden f¿r das Projekt NJZ verbindlich, wenn sie in die Anforderungen an 
die Qualitªt des Kernkraftwerks projiziert wurden, welche ĐJD SR akzeptierte (genehmigte). In 
dieses Niveau gehºren auch die Empfehlungen von IAEA, publiziert in der Serie der 
Sicherheitsanweisungen IAEA (IAEA Safety Standards - Safety Guides), welche detaillierte 
internationale Empfehlungen zur Absicherung der Kernsicherheit von Systemen, Konstruktionen 
und Komponenten des JE beinhaltet. 

IV. Niveau (Normen, speziell f¿r die Atomindustrie entwickelt): Das vierte Niveau bilden Vorschriften und Normen, welche 
f¿r die Atomindustrie g¿ltig sind (nationale Normen und Normen, welche im Lizenzierungsprozess 
im Ursprungsland der Kerntechnologie benutzt wurden, international anerkannte Standards und 
Normen f¿r den Atombereich) z.B. ISO, EN, IEC, IEEC.  

V. Niveau (Industrienormen): Das f¿nfte Niveau bilden g¿ltige Industrienormen, besonders Normen, welche in Europa 
harmonisieren (Euronormen). Sie werden vor allem im Projekt des sekundªren Teils des JE und im 
Projekt der sich anschlieÇenden Systeme geltend gemacht. 

Die aufgef¿hrten Anforderungen beziehen sich nicht auf die aktuell g¿ltige Vorschrift in der Dauer der Vorbereitung, 
Projektierung und des Baus des Kraftwerks, aber auch zur Ber¿cksichtigung und Einarbeitung von evtl. neuen 
Anforderungen an die Kernsicherheit und an das Design des Kraftwerks in jeder Phase seines Lebenszyklusses. Es wird so 
laufend der aktuelle Stand der Fachstandards in ¦bereinstimmung mit der Entwicklung der am besten zugªnglichen 
Technologie ber¿cksichtigt, einschlieÇlich Lehren aus evtl. nicht standardgemªÇen Ereignissen bzw. Havarien an 
Kernanlagen in der Welt. 
Primªres Mittel f¿r die Prªvention von Unfªllen und f¿r die Abschwªchung ihrer Auswirkungen (falls Unfªlle auftreten) ist die 
Konzeption des Schutzes in die Tiefe. Die Konzeption des Schutzes in die Tiefe ist darauf gegr¿ndet, dass die 
Durchf¿hrung aller Tªtigkeiten, welche f¿r die Sicherheit wichtig sind, in einige Niveaus aufgeteilt wird. Die Stºrung, falls sie 
auftritt, wird entweder festgestellt und kompensiert, oder ihre Behebung wird durch MaÇnahmen auf verschiedenen 
Schutzniveaus abgesichert. 
In den Projekten der Kernkraftwerke wird diese Konzeption des Schutzes in die Tiefe geltend gemacht und wird als 
wichtiges Sicherheitsprinzip detailliert ausgearbeitet, wobei die Wirksamkeit dieses Prinzips dauerhaft kontrolliert und 
ausgewertet wird. Das Prinzip des Schutzes in die Tiefe in den Projekten der Kernkraftwerke st¿tzt sich auf die Ausnutzung 
von mehrfachen physischen Barrieren, welche das Austreten radioaktiver Stoffe verhindern, und auf die Absicherung der 
Integritªt dieser Barrieren mit einem System von technischen und organisatorischen MaÇnahmen, welche in f¿nf Niveaus 
konzipiert sind. 
Die organisatorischen MaÇnahmen und die physischen Barrieren sind so angeordnet, dass im Falle eines Ausfalls der 
technischen MaÇnahmen oder physischen Barrieren auf niedrigerem Niveau, im weiteren Schritt technische MaÇnahmen 
und physische Barrieren auf hºheren Niveaus geltend gemacht werden. Mit der Geltendmachung des Schutzprinzips in die 
Tiefe wird im Projekt des Kernkraftwerks abgesichert, dass es auch im Fall eines mehrfachen Ausfalls der Anlage oder des 
Personals ï auch auf mehreren Schutzniveaus ï  nicht zu einer Gefªhrdung der Bevºlkerung und der Umwelt kommt. 

Die technischen und organisatorischen Schutzniveaus im Projekt des Kernkraftwerks sind folgende: 

Erstes Schutzniveau: Ziel des ersten Schutzniveaus ist es, Abweichungen vom Normalbetrieb und Systemstºrungen 
vorzubeugen. Die Erf¿llung des Ziels f¿hrt zur Anforderung, dass das Kernkraftwerk, in 
¦bereinstimmung mit den zugehºrigen Anforderungen an die Zuverlªssigkeit und Qualitªt und in 
¦bereinstimmung mit der technischen Praxis, vern¿nftig und konservativ projektiert, gebaut, 
instandgehalten und betrieben wird.  
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Zweites Schutzniveau: Ziel des zweiten Schutzniveaus ist es, Abweichungen vom normalen Betriebszustand so zu 
erkennen und zu steuern, dass einer Heraufstufung der erwarteten Betriebsereignisse zu 
Havariebedingungen zuvorgekommen wird. Zur Prªvention solcher Betriebsereignisse oder zur 
Minimalisierung ihrer Auswirkungen mit dem Ziel, den sicheren Lauf der Anlage zu erneuern, wird 
im zweiten Schutzniveau gefordert, im Projekt die spezifischen Steuer- und Limitierungssysteme 
abzusichern und komplexe Betriebsvorschriften auszuarbeiten. 

Drittes Schutzniveau: Das dritte Schutzniveau wird von Mitteln zur Beherrschung von Projektunfªllen gebildet (wenn es 
zur Eskalierung von einigen Ereignissen kommt, welche auf dem vorhergegangenen Niveau nicht 
beherrscht wurden). Im Projekt des Kernkraftwerks ist das Auftreten von Projektunfªllen postuliert 
und es wird gefordert: 

¶ solche Mittel abzusichern (inhªrente Sicherheitscharakteristik und/oder Sicherheitssysteme und 
Vorschriften), welche beim selbststªndigen Auftreten im Projekt postulierter Unfªlle es 
ermºglichen, eine Beschªdigung der aktiven Zone zu umgehen und ein Austreten von 
Radioaktivitªt in die AuÇenumgebung ¿ber das erlaubte Limit  zu verhindern und es 
ermºglichen, die Anlage des Blocks in einen sicheren Zustand zu bringen, 

¶ zusªtzliche Mittel abzusichern (technische Sicherheitssysteme und Vorschriften), welche beim 
Auftreten von postulierten mehrfachen Stºrungen es ermºglichen, eine solche Entwicklung der 
Unfªlle zu verhindern, welche zu einer Beschªdigung der aktiven Zone f¿hren kann. 

Viertes Schutzniveau: Ziel des vierten Schutzniveau ist es, die Auswirkungen von Havarien, welche das Ergebnis von 
Ausfªllen des dritten Niveaus sind, abzuschwªchen. Die wichtigste Aufgabe auf diesem Niveau ist 
das Zur¿ckhalten des radioaktiven Materials. Das vierte Schutzniveau beinhaltet MaÇnahmen zur 
Steuerung von ¿ber dem Projekt liegenden und schweren Havarien und ist auf die Einhaltung der 
Integritªt des Containments gerichtet. 

F¿nftes Schutzniveau: Ziel des f¿nften und letzten Schutzniveaus ist die Abschwªchung von radiologischen Auswirkungen 
von bedeutsamen Austritten radioaktiven Materials, welche im Verlauf von Havariebedingungen 
auftreten kºnnen. Die MaÇnahmen auf diesem Gebiet stellen Havarieplªne und die Absicherung 
eines angemessen ausger¿steten Havariestrahlungszentrums dar. 

Die Niveaus der physischen Barrieren im Projekt des Kernkraftwerks mit einem Reaktor PWR, welche das Austreten von 
radioaktiven Stoffen in die AuÇenumgebung verhindern, sind folgende: 

Erste Barriere: Brennstoffmatrize (Material des Kernbrennstoffs). 

Zweite Barriere: Abdeckung der Brennstªbe. 

Dritte Barriere: Druckgrenze des primªren Kreislaufs des Reaktors. 

Vierte Barriere: Containment (gebildete innere und ªuÇere Schutzh¿lle). 

Die schematische Darstellung der physischen Barrieren im Projekt des Kraftwerks mit einem Reaktor des Typs PWR 
befindet sich in der folgenden Abbildung. 

Abb. II.5: Schematische Darstellung der physischen Barrieren im Projekt des Kraftwerks des Typs PWR 
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Zweck dieser Barrieren ist es, das stufenweise Durchdringen von radioaktivem Material vom Ort der Entstehung bis in die 
AuÇenumgebung zu verhindern. Jede physische Barriere wird konservativ projektiert (mit deutlichen Projektreserven gegen 
Beschªdigung) und ihr Zustand wird wªhrend des Betriebs laufend beobachtet. 

II.8.3.2.2. Anforderungen an den Strahlenschutz 

Unter Strahlenschutz versteht man im Sinne der Regierungsanordnung Nr. 345/2006 Ges.sammlg., ¿ber die grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitskrªfte und der Bevºlkerung vor ionisierender Strahlung, Ăden Schutz 
von Menschen und der Umwelt vor Bestrahlung und vor ihren Wirkungen, einschlieÇlich Mittel zu dessen Erreichungñ. 

Das System des Strahlenschutzes (radiologischer Schutz) basiert bei geplanten Tªtigkeiten laut legislativen Vorschriften der SR auf 
folgenden allgemeinen Grundsªtzen: 

1. Grundsatz Begr¿ndung: Jede praktische Tªtigkeit, welche in sich die Aussetzung von Bestrahlung enthªlt, sollte f¿r die bestrahlten 
Personen oder die Gesellschaft, welche eine Beeintrªchtigung, verursacht durch Bestrahlung, erwªgt, einen ausreichenden Beitrag 
schaffen (Begr¿ndung der praktischen Tªtigkeit). 

2. Grundsatz Optimalisierung: Die Bestrahlung von Personen von irgendeiner Strahlungsquelle sollte so niedrig eingestellt werden, wie 
sie vern¿nftig zu erreichen ist (Prinzip ALARA), wobei technische, ºkonomische und soziale Faktoren zu ber¿cksichtigen sind. 

3. Grundsatz Nicht¿berschreiten der Grenzwerte: Die Bestrahlung von einzelnen Personen, welche aus Kombination aller relevanten 
Strahlungsquellen hervorgeht, darf unter normalen Bedingungen nicht die festgelegten Grenzwerte der individuellen Dosierung und  
Risiken ¿bersteigen. 

Das Projekt der neuen Kernanlage wird deshalb so gelºst, damit alle Bestrahlungen auf einem minimalen vern¿nftig erreichbaren 
Niveau gehalten werden, unter Ber¿cksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Aspekte. Dabei werden die betreffenden Grenzwerte 
der Bestrahlung, festgelegt durch die betreffenden Aufsichtsbehºrden, respektiert. 

II.8.3.2.3. Anforderungen an den physischen Schutz 

Unter physischem Schutz versteht man im Sinne des Gesetzes Nr. 541/2004 Ges.sammlg., ¿ber die friedliche Nutzung der 
Kernenergie (Atomgesetz) Ăden Komplex von technischen, organisatorischen oder SystemmaÇnahmen zur Verhinderung 
und Feststellung unberechtigter Tªtigkeiten mit Kernanlagen, Kernmaterialien, Spezialmaterialien und Einrichtungen, beim 
Umgang mit radioaktiven Abfªllen, ausgebrannten Kernbrennstoff, beim Transport von radioaktiven Materialen sowie auch 
beim unberechtigtem Eindringen in die Kernanlage und bei der Durchf¿hrung von Sabotageñ. 

Es handelt sich also um ein System von technischen Mitteln und MaÇnahmen, welche zur Absicherung des Schutzes des 
Eigentums und vor allem des Schutzes der kernenergetischen Einrichtungen, welche Kernmaterial enthªlt, projektiert 
werden. Zweck des Systems des physischen Schutzes ist: 

¶ die Absicherung des Zutritts in den ¿berwachten Raum, des Schutzraums und des Innenraums nur f¿r Personen und 
Fahrzeuge, welchen die Genehmigung zum Zutritt oder zur Einfahrt in den abgegrenzten Raum erteilt wurde, 

¶ die Absicherung, damit berechtigte Personen, welche in den ¿berwachten Raum, in den Schutzraum und den inneren 
Raum eintreten, diese Genehmigung nicht f¿r eine unerlaubte Tªtigkeit ausnutzen, 

¶ die Absicherung durch eine Kombination von elektronischen Sicherheitssystemen und mechanischen Prªventivmitteln, 
rechtzeitige Detektion der Stºrenfriede und Verlangsamung ihres Zutrittes und so der Eingreifgruppe ermºglichen, dass 
diese noch vor der unerlaubten Tªtigkeit gestoppt werden kºnnen. 

Der physische Schutz ist eine spezifische Tªtigkeit, deren ausgewªhlte Gebiete Gegenstand der Geheimhaltung und des 
gesteuerten Zugang zu den klassifizierten Informationen laut legislativen Vorschriften, welche die Art der Absicherung des 
physischen Schutzes regeln, und ebenso laut Gesetz ¿ber geheimgehaltene Informationen sind. Das System des 
physischen Schutzes der neuen Kernanlage wird global in den physischen Schutz des Staates fallen, welcher f¿r die 
Slowakische Republik auf dem hºchsten Niveau durch Sicherheitskrªfte und bewaffnete Streitkrªfte abgesichert wird und 
durch mechanische Hindernissysteme, technische Systeme, Bereitschaftsschutz, administrative MaÇnahmen, 
Betriebsvorschriften und Vereinbarungen mit der Polizei ¿ber Bereitschaftsschutz gebildet wird.  
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II.8.3.2.4. Anforderungen an die Havarievorbereitung 

Unter Havarievorbereitung versteht man im Sinne des Gesetzes Nr. 541/2004 Ges.sammlg., ¿ber die friedliche Nutzung der 
Atomenergie (Energiegesetz) , Ădie Fªhigkeit Tªtigkeiten und MaÇnahmen zu entwickeln und zu realisieren, welche zur 
Feststellung und zur wirksamen Bewªltigung von Unfªllen oder Havarien an Kernanlagen oder beim Transport von 
radioaktiven Materialien und zur wirksamen Verdrªngung einer mºglichen Gefªhrdung des Lebens, der Gesundheit oder 
des Eigentums der Bevºlkerung und der Umwelt f¿hrt, wobei diese Fªhigkeit im Havarieplan dokumentiert werden muss". 

Es handelt sich also um die Organisierung der Havarievorbereitung auf den Gebieten der Ausbildung des Personals, der 
organisatorischen und materiell ï technischen Absicherung, mit dem Ziel der Erreichung der Einsatzbereitschaft f¿r die 
Annahme von PrªventivmaÇnahmen, welche auf die Senkung der Strahlungsauswirkungen bei Unfªllen oder Havarien, zu 
welchen es im Verlauf der Realisierung, des Betriebs oder Einstellung des Betriebs des Kernkraftwerks kommen kºnnte, 
gerichtet sind. 

II.8.4. Spezifische Angaben der NJZ  

In diesem Kapitel sind spezifische Angaben und Anforderungen beschrieben, welche sich auf die neue Kernanlage in der 
Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice beziehen. 

II.8.4.1. Technische Angaben  

II.8.4.1.1. Technische Grundangaben 

Die technischen Grundangaben der neuen Kernanlage sind in folgenden Punkten zusammengefasst: 

¶ der Block des Kraftwerks wird mit einem Reaktor PWR, Generation III+ ausgestattet. 

¶ Elektrisch installierte Gesamtleistung bis 2 400 MW, gelºst in 1 Block - Anordnung (1x1200 MW bis 1x1700 MW) oder 
mit 2 Block - Anordnung 2x1200 MW. 

¶ Lebensdauer minimal 60 Jahre. 

¶ Existierendes Projekt, minimal im Realisierungsstadium in einer anderen Lokalitªt. 

¶ Lieferung schl¿sselfertig oder Lieferung der technologischen Inseln mit Koordinationsfunktion des Lieferanten der 
Kerninsel. 

¶ Lieferung der Technologie auch mit Lieferung des Kernbrennstoffes, unter Ber¿cksichtigung der Mºglichkeit einer 
Diversifikation des Lieferanten des Kernbrennstoffs. 

¶ Absicherung des Lizenzierungsprozesses wird in ¦bereinstimmung mit den legislativen Vorschriften der Slowakischen 
Republik erfolgen und mit Benutzung der Erfahrungen und Empfehlungen internationaler Institutionen. 

¶ Das Kraftwerk wird im Basisteil des tªglichen Belastungsdiagramms arbeiten und wird berechtigt sein, dem Betreiber 
des ¿bergeordneten ¦bertragungssystems Unterst¿tzungsdienste, welche der primªren, sekundªren und tertiªren 
Regulierung entsprechen, zur Verf¿gung zu stellen.  

¶ Die Blºcke werden fªhig sein, dauerhaft mit einer Leistung im Bereich von 50 bis 100% der Nennleistung zu arbeiten 
und bei einer Stºrung im ¦bertragungssystem in das Inselregime ¿berzugehen.  

¶ Der Bereitschaftskoeffizient des Blocks f¿r den Zeitraum von 12 Monaten wird grºÇer als 0,9 sein (Zeitdauer, in 
welchem der Block betriebsfªhig ist, geteilt durch den Gesamtkalenderfond). 

II.8.4.1.2. Sicherheitsgrundangaben 

Grundlegende Sicherhei tsz ie le 

Das Projekt der NJZ wird so projektiert, damit die Erf¿llung der grundlegenden Sicherheitsziele in ¦bereinstimmung mit den 
legislativen Vorschriften und Vorschriften der ĐJD SR, IAEA und WENRA f¿r neue Kraftwerke abgesichert ist. 
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Grundlegendes Sicherheitsziel ist es, Personen, die Gesellschaft und die Umwelt vor ungew¿nschten Wirkungen der 
ionisierenden Strahlung zu sch¿tzen f¿r die Erreichung des am hºchsten und vern¿nftig erreichbaren Sicherheitsniveaus ist 
es notwendig: 

¶ Verhinderung einer unkontrollierbaren Bestrahlung von Personen und Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die 
Umwelt. 

¶ Minimalisierung der Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Ereignissen, welche zum Verlust der Kontrolle ¿ber die 
aktive Zone des Reaktors, ¿ber die Kettenreaktion, die radioaktive Quelle oder ¿ber  irgendeine andere 
Strahlungsquelle f¿hren kºnnte. 

¶ Im Fall der Entstehung solcher Ereignisse, diese so zu beherrschen, damit ihre Auswirkungen minimal sind. 

Die Einhaltung des grundlegenden Sicherheitsziels wird in allen Phasen des Lebenszyklus der Kernanlage in Betracht 
gezogen, also auch bei ihrer Planung, Aufstellung, Projektierung, Herstellung, Inbetriebnahme und ihrem Betrieb bis zur 
Betriebseinstellung der Anlage und dies auch unter Einbeziehung des Transports der radioaktiven Materialien und des 
Umgangs radioaktiven Abfªllen.  

Wahrschein l ichkei ten der Sicherhei tscharakter is t iken  

Alle Referenzkernblºcke, welche f¿r die NJZ in Betracht gezogen wurden, werden mit Ber¿cksichtigung auf die 
Anforderungen an Anlagen der Generation III+ und in ¦bereinstimmung mit den Anforderungen IAEA und WENRA f¿r neue 
Kraftwerke projektiert. 

F¿r NJZ wird gefordert, dass die Frequenz (Wahrscheinlichkeit der Entstehung) einer Beschªdigung der aktiven Zone, unter 
Ber¿cksichtigung aller mºglichen Szenarien von Stºrungsfªllen und ihrer Kombinationen, niedriger als 10-5/Jahr ist und 
gleichzeitig, damit praktisch ausgeschlossen ist, dass die Beschªdigung der aktiven Zone zu einem groÇen und zeitigen 
Austritt von Radionukliden aus dem Containment f¿hrt, wobei die Frequenz eines solchen Ereignisses in jedem Fall sicher 
niedriger als 10-6 /Jahr sein wird. 

Seismische Bestªndigkeit 

Alle Referenzkernblºcke, welche f¿r die NJZ in Betracht gezogen werden, sind unter Ber¿cksichtigung einer Belastung 
durch seismische Wirkungen vorgeschlagen und werden weiter laut Projekt den Charakteristiken der Lokalitªt Jaslovsk® 
Bohunice angepasst. 

Die seismische Qualifikation der Bauten, Systeme und Komponenten werden im Sinne der legislativen Vorschriften der SR 
und der Standards von IAEA so modifiziert, damit die spezifischen Bedingungen der Lokalitªt ber¿cksichtigt werden.  

In ¦bereinstimmung mit den Vorschriften der ĐJD SR und der Empfehlungen von IAEA werden f¿r die NJZ zwei 
Erdbebenniveaus SL-1 und SL-2 festgelegt. Das Niveau SL-1 stellt eine niedrigere seismische Belastung dar, mit deren 
Auftreten, hinsichtlich auf die ºrtlichen geologischen und seismischen Bedingungen, man wªhrend der projektierten 
Lebensdauer des Kraftwerks rechnen kann; nach Abklingen eines solchen seismischen Ereignisses muss die Kernanlage 
zu einer erneuten Inbetriebnahme (nach Durchf¿hrung der betreffenden Kontrollen) fªhig sein. Das Niveau SL-2 stellt die 
maximale seismische Belastung dar, welche auf Grundlage von Analysen und Bewertungen in der Lokalitªt nur theoretisch 
auftreten kann und bei welcher die sichere Abstellung des Kernkraftwerks gefordert ist.  

F¿r das Niveau SL-1 betrªgt die R¿ckkehrperiode 475 Jahre und f¿r das Niveau SL-2 104 Jahre. 

Extreme klimatische Einfl¿sse und ¦berschwemmungen 

Alle Referenzkernblºcke, welche f¿r die NJZ in Betracht gezogen werden, werden mit Ber¿cksichtigung auf die Belastung 
durch klimatische Extrembedingungen projektiert und werden weiterhin laut Projekt an die Charakteristiken der Lokalitªt 
Jaslovsk® Bohunice angepasst. 

Die extremen Bedingungen beinhalten minimale und maximale Temperaturen, Windgeschwindigkeiten, Sturzregen und 
Schneebelastungen. Weiter werden projektierte Werte auch f¿r meteorologische Erscheinungen wie Blitz oder Tornados 
festgelegt.  
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Bei ¦berschwemmungen werden auÇer extrem starken Niederschlªgen in der Lokalitªt auch der extreme 
Wasserstand/Durchfluss in den nahen Wasserlªufen bestimmt und ausgewertet, einschlieÇlich der maximale Wasserspiegel 
bei Dammbruch oder Verstopfung des Wasserlaufs durch Eisbarrieren und der damit hervorgerufenen ¦berschwemmung.  

F¿r die Lokalitªt des NJZ stehen detaillierte Auswertungen der meteorologischen und hydrologischen Bedingungen zur 
Disposition, einschlieÇlich Ableitungen der konzipierten Werte der klimatischen Extreme. F¿r die statistische Bearbeitung 
der meteorologischen Charakteristiken stehen Angaben aus dem Beobachtungsnetz der Stationen des SHMĐ zur 
Verf¿gung. Die Methoden der statistischen Verarbeitung gehen von g¿ltigen Standards der IAEA aus (SSG-18 
Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, 2011). 

In ¦bereinstimmung mit den Standards der IEAE und der gewohnten internationalen Praxis werden die Wirkungen der 
klimatischen Einfl¿sse f¿r zwei Projektniveaus bestimmt. Es handelt sich um die sogenannte Projektbelastung und um die 
extreme Belastung. Im Fall der Projektbelastung durch klimatische Einfl¿sse wird eine Wiederholung des Auftretens einmal 
in 102 Jahren in Betracht gezogen, f¿r die extreme Berechnungsbelastung durch klimatische Wirkungen wird eine 
Wiederholung des Auftretens einmal in 104 Jahren in Betracht gezogen. 

 uÇere Einfl¿sse, hervorgerufen durch menschliche Tªtigkeit 

Alle Referenzkernblºcke, welche f¿r die NJZ in Betracht gezogen werden, werden mit Ber¿cksichtigung auf die Belastung 
durch Einfl¿sse, welche durch menschliche Tªtigkeit hervorgerufen werden, projektiert und werden weiter mit Projekt an die 
Charakteristiken der Lokalitªt Jaslovsk® Bohunice angepasst. 

 

Diese Einfl¿sse haben ihre Quelle in der Umgebung der Lokalitªt der NJZ und gleichzeitig enthalten sie mºgliche 
Gefªhrdungsquellen in ihrem Areal. Sie gehen vor allem aus der Industrie- oder Landwirtschaftstªtigkeit in der betreffenden 
Region, aus dem Transport von Gefahrstoffen auf den Trassen in der Umgebung des Kraftwerks (Strassen Eisenbahn) und 
auch aus der Gefªhrdung durch Transportfl¿ge (Flugzeugabsturz) hervor. Als mºgliche Gefªhrdungsquellen im Innern des 
Areals des Kraftwerks werden besonders die Lagerung und der innere Transport von toxischen, explosiven, brennbaren, 
oxidierenden, stickigen und radioaktiven Stoffen , zu welchen typisch Wasserstoff, Ammoniak, Dieselkraftstoff, Hydrazin, 
Sauerstoff, Stickstoff, andere chemische Stoffe, welche im Kraftwerk benutzt werden gehºren und der Transport von 
radioaktiven Abfªllen und ausgebrannten Brennstoff angesehen. Eine spezifische innere Quelle von Gefªhrdungen sind 
Unfªlle an den ¿brigen Kerneinrichtungen im Areal, verbunden mit dem Austreten von radioaktiven Stoffen in die 
Umgebung.  

Externe projektierte Vorfªlle (im Projekt in Betracht gezogen) werden als Vorfªlle definiert, deren Wahrscheinlichkeit eines 
Auftretens  10-6 im Jahr oder mehr betrªgt und ihre potentiellen Auswirkungen sind insofern schwerwiegend, da sie die 
Kernsicherheit des Kraftwerks beeinflussen kºnnten. 

Die Bedrohung durch vorsªtzliche Angriffe (Sabotage, Terrorangriffe) werden durch Standardmittel und Vorgehensweisen 
des physischen Schutzes in ¦bereinstimmung mit den internationalen und nationalen legislativen Vorschriften gelºst und 
eliminiert.  

II.8.4.1.3. Grundangaben ¿ber Referenzprojekte 

Kraftwerke mit Blºcken PWR der Generation III+ kºnnen von einer ganzen Reihe renommierter Hersteller geliefert werden. 
Als Referenz werden folgende Projektlºsungen in Betracht gezogen werden: 

¶ AP1000, 

¶ EU-APWR, 

¶ MIR1200, 

¶ EPR, 

¶ ATMEA1, 

¶ APR1400. 

Der Lieferant des Kraftwerks wird anschlieÇend in den weiteren Etappen der Projektvorbereitung ausgewªhlt. Die Wahl des 
Lieferanten ist nicht Gegenstand der Beurteilung der Umwelteinfl¿sse.  
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Die ºkologischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an alle Reaktortypen sind gleich und ihre Einfl¿sse werden in 
ihrem potentiellen Maximum in Betracht gezogen (d.h., dass die Parameter, welche zur Beurteilung der Einfl¿sse benutzt 
werden, konservativ die Parameter der Einrichtungen aller in Betracht kommenden Lieferanten und die Anzahl der Blºcke 
abdecken werden). 

Die Grundangaben ¿ber die Referenzprojekte, welche aus den Daten hervorgehen, die von ihren Lieferanten prªsentiert 
wurden, sind im nachfolgenden Text aufgef¿hrt. 

Projekt  AP1000 

Es handelt sich um ein Projekt der Gesellschaft Westinghouse Electric Company LLC, USA. Die Wªrmeleistung des Blocks 
betrªgt ca. 3415 MWt, die reine elektrische Leistung ca. 1100 MWe. 

Die Hauptcharakteristik des Projekts AP1000 kann man im wesentlichen in folgende Positionen zusammenfassen ï 
verlªngerte Lebensdauer des Kraftwerks, Benutzung der passiven Technologie, Vereinfachung des Projekts, erhºhte 
Unabhªngigkeit des Kraftwerks von ªuÇerer Unterst¿tzung, mehrfache Schutzniveaus und Lºsung von schweren Havarien 
auf Projektniveau. Das Projekt  AP1000 erreicht eine Verbesserung der ¥konomie durch Vereinfachung des Projekts. Was 
die Sicherheit betrifft, basiert  das Projekt auf der Benutzung von passiven Systemen. Diese Systeme enthalten ein passives 
K¿hlsystem des Containments und ein passives System zur Abf¿hrung der Restwªrme. Die passiven Sicherheitssysteme 
benutzen nat¿rliche Antriebskrªfte, wie Druckgas, Gravitationsstrºmung, nat¿rliche Zirkulationsstrºmung und Konvektion, 
benutzen keine aktiven Komponenten (wie z.B. Pumpen, Ventilatoren oder Dieselgeneratoren) und sind so projektiert, damit 
sie auch ohne weitere aktive Unterst¿tzungssysteme funktionieren kºnnen. Die Integritªt des Containments wird im Falle 
schwerer Havarien durch die Tªtigkeit dreier Systeme abgesichert: durch das System der Wasserstoffsteuerung, welches 
f¿r Projektunfªlle und auch schwere Havarien projektiert ist, das System des Flutens des Reaktorschachtes, mit 
Stabilisierung der Schmelze im DruckgefªÇ des Reaktors und das System der passiven K¿hlung des Containments.  Die 
Anzahl und die Kompliziertheit der Eingriffe durch die Bedienung, welche zur Bedienung der Sicherheitssysteme gefordert 
werden, ist minimalisiert. Die passiven Sicherheitssysteme sind so projektiert, damit sie ohne Eingriff des Bedienpersonals 
72 Std. nach einem Projektunfall funktionieren. Das K¿hlsystem des Reaktors besteht aus zwei Schleifen zur 
Wªrme¿bertragung. Jede der Schleifen hat einen Dampfgenerator, zwei Hauptumwªlzpumpen, einen heiÇen Zweig und 
zwei kalte Zweige f¿r die K¿hlmittelzirkulation des Reaktors. AuÇerdem enthªlt das K¿hlsystem des Reaktors einen 
Volumenkompensator, Verbindungsrohrleitungen, Ventile und Gerªte f¿r die Betriebssteuerung und das Anfahren der 
Sicherheitseinrichtungen. 
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Abb. II.6: Gesamtschnitt des Blocks AP1000 

 
1 Gebªude f¿r die Manipulierung mit Brennstoff 7 Reaktor 
2 Gebªude des Containments 8 Integrierter oberer Reaktorblock 
3 Containment 9 Volumenkompensator 
4 K¿hlmittelvorratsbehªlter des Systems der passiven K¿hlung des 

Containments 
10 Schaltwarte des Blocks 

5 Dampfgeneratoren 11 Einspeisepumpe 
6 Hauptumwªlzpumpen 12 Turbogenerator (Turbine und Generator) 

Der energetische Block setzt sich aus f¿nf baulichen Hauptkonstruktionen zusammen: der Kerninsel, dem Maschinenraum, 
dem Hilfsgebªude, dem Gebªude f¿r den Dieselgenerator und dem Gebªude f¿r radioaktive Abfªlle. Jede dieser 
Baukonstruktionen wird auf selbststªndigen Fundamentsplatten aufgestellt. Die Kerninsel besteht aus dem Gebªude des 
Containments, dem Schutzgebªude und dem Gebªude f¿r Hilfswerkstªtten, welche zusammen auf einer gemeinsamen 
Fundamentsplatte aufgebaut sind. Die Einrichtungen, welche mit der Sicherheit zusammenhªngen, befinden sich nur im 
Gebªude des Containments, im Gebªude der Hilfswerkstªtten und im Gebªude der Dieselgeneratoren. 

Hauptsysteme, welche sich im Gebªude des Containments befinden, sind: K¿hlsystem des Reaktors, passives K¿hlsystem 
der aktiven Zone und des Containments und Teil des K¿hlmittelreinigungssystems des Reaktors, Komplettierung und 
Borregulierung. Im Maschinenraum befindet sich die Hauptturbine, der Generator und die damit zusammenhªngenden 
Rohrleitungs- und Elektrosysteme. Im Maschinenraum befindet sich auch das Reinigungssystem des ergªnzten K¿hlmittels.  

F¿r den Reaktor AP1000 wurde durch den Projektanten eine detaillierte Bewertung des Absturzes einer groÇen 
Verkehrsmaschine durchgef¿hrt. Die Bewertung konstatiert, dass auf Grundlage der durchgef¿hrten realistischen 
Berechnungen der Absturz des Flugzeugs nicht die K¿hlfªhigkeit  der aktiven Zone des Reaktors AP 1000 verhindert hat, 
nicht die Integritªt des Containments verletzt hat und nicht die Integritªt des Beckens f¿r ausgebrannten Brennstoff gestºrt 
hat. 

Projekt  EU-APWR 

EU-APWR ist ein europªisches Modell des Druckwasserreaktors der Gesellschaft Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japan. 
Die Wªrmeleistung des Blocks betrªgt ca. 4466 MWt, die reine elektrische Leistung ca. 1600 MWe. 

Das Projekt des Reaktors APWR geht vom bewªhrten Projekt der 4-schleifigen Reaktoren PWR aus und benutzt zusªtzlich 
innovierte Technologien zum Zweck der Erhºhung  der Sicherheit, Zuverlªssigkeit, Wirtschaftlichkeit und Minimalisierung 
der Auswirkungen auf die Umwelt.  


